
 

 

Bekanntmachung 

Es findet eine Sitzung des Planungsausschusses am Dienstag, 03.09.2024 um 18:30 Uhr, 
im Ratssaal des Rathauses (barrierefrei), Rathausplatz 3-5, 22880 Wedel statt. 
 
Sollte die Tagesordnung bis 22.00 Uhr nicht abschließend behandelt werden können, lädt 
die Vorsitzende vorsorglich zu einer weiteren Sitzung am Mittwoch, den 11.09.2024 um 
19.00 Uhr im Ratssaal des Rathauses ein. 
Der Termin am 11.09.2024 dient allein der Erledigung der beschlossenen Tagesordnung 
der Sitzung des Planungsausschusses 03.09.2024. 
Sofern die Tagesordnung in der Sitzung 03.09.2024 vollständig abgeschlossen werden 
kann, findet der Folgetermin nicht statt. 
 

Tagesordnung: 
Öffentlicher Teil 

1 Einwohnerfragestunde 

1.1 Antworten der Verwaltung zu vorangegangenen Fragen 

1.2 
 

Aktuelle Fragen der Einwohner*innen 

2 
 

Anhörung der Beiräte 

3 
 

Öffentlicher Teil des Protokolls der Sitzung vom 25.06.2024 

4 
 

Bebauungsplan Nr. 27 b "Hogschlag", 1. Änd. "Teilbereich Ost", Aufstellungsbeschluss 
- Erweiterung Geltungsbereich, Entwurfsbeschluss sowie Beschluss zur frühzeitigen 
Beteiligung der Öffentlichkeit und Behörden 
 

5 Einvernehmen nach dem BauGB 

5.1 Theaterstraße 3, 22880 Wedel, Erneuerung und Umbau des Parkplatzes 

5.2 
 

Elbring 2 - Neubau einer Lagerhalle sowie eines Bürotrakts 

6 
 

Verkehrsgerechter Ausbau des Doppelknotens Pinneberger Straße / Breiter Weg / 
Autal (sogen. "S-Kurve") - Vorplanung 
 

7 
 

Sanierung der P+R-Anlage zur Vorbereitung einer Gebührenpflicht - Sachstand 

8 Lärmaktionsplan: Maßnahmen 

8.1 Informationen der unteren Verkehrsbehörde zu den angeregten Maßnahmen aus 
dem Lärmaktionsplan Runde IV hinsichtlich Geschwindigkeitsreduzierungen auf 
Tempo 30 

8.2 
 

Antrag der SPD-Fraktion zur Lärmaktionsplanung der Runde IV für die Stadt Wedel 
vom 24.01.2024 
 

9 
 

Antrag der CDU- und FDP-Fraktion: Beauftragung der Verwaltung zur Vereinbarung 
eines Kostenübernahmevertrags für ein Einzelhandels- und Verkehrsgutachten für 
das Projekt Rissener Straße 140 – BV Kino, Edeka, Selfstorage 
 
 



 

 

10 Städtebauförderung und Maßnahme "Stadthafen Wedel" 

10.1 Resolution der Städte im Städteverband Schleswig-Holstein für den Erhalt der Städ-
tebauförderung im Land Schleswig-Holstein 

10.2 Anfrage der FDP-Fraktion: Streichung von Städtebauförderungsmitteln 

10.3 
 

Mündlicher Sachstandsbericht der Verwaltung 

11 Öffentliche Mitteilungen und Anfragen 

11.1 Bericht der Verwaltung 

11.2 Anfragen der Politik 

11.3 
 

Sonstiges 

 

Voraussichtlich nichtöffentlicher Teil 

12 
 

Nichtöffentlicher Teil des Protokolls der Sitzung vom 25.06.2024 

13 
 

Städtebauförderung Stadthafen Wedel: 
Mieteinnahmen 
 

14 Nichtöffentliche Mitteilungen und Anfragen 

14.1 Bericht der Verwaltung 

14.2 Anfragen der Politik 

14.3 
 

Sonstiges 

 

Öffentlicher Teil 

15 
 

Unterrichtung der Öffentlichkeit 

 
gez. Johanna Bergstein F. d. R.: 
Vorsitz Katrin Matthies 
 
 



öffentlich 
 
Verantwortlich: 
Fachdienst Stadt- u. Landschaftsplanung 

 
 

BESCHLUSSVORLAGE 

 
Geschäftszeichen 
2-61/Ho 

Datum 
14.06.2024 BV/2024/047 

 
Beratungsfolge Zuständigkeit Termine 
Planungsausschuss Vorberatung 03.09.2024 
Rat der Stadt Wedel Entscheidung 19.09.2024 

 
Bebauungsplan Nr. 27 b "Hogschlag", 1. Änd. "Teilbereich Ost",  
Aufstellungsbeschluss - Erweiterung Geltungsbereich, 
Entwurfsbeschluss sowie Beschluss zur frühzeitigen Beteiligung der 
Öffentlichkeit und Behörden 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

Der Rat beschließt, 
 

- die Ergänzung des Aufstellungsbeschlusses des Bebauungsplanes Nr. 27 b „Hogschlag“, 1. 
Änderung „Teilbereich Ost“ vom 22.12.2022 (BV/2022/095) durch Erweiterung des 
Geltungsbereiches mit Straßenverkehrsfläche, um die Erschließung des Plangebietes 
abzusichern, 

 
- den Entwurf des Bebauungsplans Nr. 27 b „Hogschlag“, 1. Änderung „Teilbereich Ost“, 

 
- die Durchführung der frühzeitigen Bürgerbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB sowie 

 
- die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 

BauGB.   
 

Die zu überplanende Fläche besteht aus den Flurstücken 539, 540, 541, 542 und 543, Flur 6  
sowie aus Teilen des Flurstücks 154/3, Flur 6 und Teilen vom Flurstück 38/7, Flur 13 sowie das 
Flurstück 59/36, Flur 13, alle Gemarkung Wedel.  
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Fortsetzung der Vorlage Nr. BV/2024/047 

Ziele 
 

1. Strategischer Beitrag des Beschlusses 
(Bezug auf Produkt / Handlungsfeld / Oberziele) 

Handlungsfeld 3 „Stadtentwicklung“ 

- Wedel fördert den Wohnungsbau entsprechend des Bedarfs. 

- Wedel hat lebenswerte Quartiere. 

2. Maßnahmen und Kennzahlen für die Zielerreichung des Beschlusses 
 
Darstellung des Sachverhaltes 
 

Die zu überplanende Baulandfläche ist im rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 27 b „Hogschlag“ als 
öffentliche Straßenverkehrsfläche festgesetzt. Die Fläche stellte ursprünglich einen Teil der bis 
Anfang der 2000er Jahre favorisierten Südumfahrungstrasse der Wedeler Altstadt dar. 
Mit der Beschlussfassung des Flächennutzungsplanes – Ausweisung der hier zu überplanenden Fläche 
als Wohnbaufläche - im Jahre 2010 sowie dem interfraktionellen Beschluss am 25.03.2021 wurde 
diese Planung aufgegeben. 
In der Planungsausschusssitzung am 06.12.2022 wurde dem Ausschuss und der Öffentlichkeit ein 
erstes Wohnungsbaukonzeptvorgestellt, eine Überarbeitung des Konzeptes am 25.06.2024.  
Auf dieser Basis wurde der hier vorliegende Bebauungsplanentwurf erabeitet, der nun für die 
Frühzeitige Bürgerbeteiligung sowie für die Behördenbeteiligung dienen soll. 
 

Die Erweiterung des Geltungsbereiches wird notwendig, da die Haupterschließung des Baugebietes 
von der Holmer Straße eine Umplanung des jetzigen Straßenraumes (Linksabbieger) bedarf. 
 

Die zu überplanende Fläche liegt im Innenbereich und soll als Bebauungsplan der Innenentwicklung 
nach § 13 a BauGB aufgestellt werden. 
 

Die Kosten des Planverfahrens wurden vom Investor per Kostenübernahmevertrag übernommen. 
Außerdem hat der Investor eine Verpflichtungserklärung, in der er die „Grundsätze der 
Bodennutzung“ anerkennt, unterschrieben. 
 

Parallel zum Bebauungsplanverfahren wird ein städtebaulicher Vertrag erarbeitet, in dem u.a. die 
Herstellung von öffentlich gefördertem Wohnungsbau sowie die Kosten für technische Infrastruktur 
(Umplanung des Knotenpunktes Holmer Straße/Schauenburgerstraße/Lülanden sowie Herstellung 
eines kombinierten öffentlichen Rad- und Fußweges) sowie soziale Infrastruktur vereinbart werden. 
 
Begründung der Verwaltungsempfehlung 
 

Die Verwaltung unterstützt das Bebauungsplanverfahren, um die avisierte städtebauliche Planung 
umsetzen zu können und Wohnraum im städtischen Innenbereich zu schaffen. 
 
Darstellung von Alternativen und deren Konsequenzen mit finanziellen Auswirkungen 
 

Die Realisierung dieses Bauprojektes ist ohne Änderung des Bebauungsplans nicht möglich. 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen:  ja  nein 
 

Mittel sind im Haushalt bereits veranschlagt  ja  teilweise   nein 
 

Es liegt eine Ausweitung oder Neuaufnahme von freiwilligen Leistungen vor:  ja  nein 
 

Die Maßnahme / Aufgabe ist  vollständig gegenfinanziert  (durch Dritte) 
  teilweise gegenfinanziert (durch Dritte) 
  nicht gegenfinanziert, städt. Mittel erforderlich 
Anlage/n 
 

1 Bebauungsplan Nr. 27 b 1. Änd. Geltungsbereich 
2 Bebauungsplan Nr. 27 b 1. Änd. Planzeichnung (Stand PA 03.09.2024) 
3 Bebauungsplan Nr. 27 b 1.Änd Lageplan 500 (Stand PA 03.09.2024) 
4 Bebauungsplan Nr. 27 b 1. Änd. Kurzbegründung (Stand PA 03.09.2024) 
5 Bebauungsplan Nr. 27 b 1. Änd. Verkehrsgutachten 
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Übersichtsplan Maßstab 1: 5.000

Satzung der Stadt Wedel über den

Bebauungsplan Nr. 27b "Hogschlag", 1. Änderung "Teilbereich Ost"
Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) sowie nach § 86 der Landesbauordnung wird nach Beschlussfassung durch den Rat vom xx.xx.xxxx folgende Satzung über den Bebauungsplan Nr. 27b "Hogschlag",
1. Änderung "Teilbereich Ost" für das Gebiet südwestlich der Holmer Straße (B 431) und nördlich des Ansgariuswegs bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), erlassen:

Planzeichnung (Teil A)
Es gilt die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.November 2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert am 03. Juli 2023 (BGBI. I Nr. 176 S. 1, 6)            

Stand: Vorentwurf, 13.08.2024

Satzung der Stadt Wedel
über den Bebauungsplan
Nr. 27b "Hogschlag",
1. Änderung "Teilbereich Ost"
Für das Gebiet südwestlich der Holmer Straße (B 431) und
nördlich des Ansgariuswegs

Art der baulichen Nutzung

Allgemeines Wohngebiet

Maß der baulichen Nutzung

Geschossflächenzahl, als Höchstmaß

Zahl der Vollgeschosse, als Höchstmaß

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

Baugrenze

Sonstige Planzeichen

Mit Geh- und Leitungsrechten zu Gunsten der Allgemeinheit zu belastende Flächen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs

WA

Darstellungen ohne Normcharakter

Grundflächenzahl, als Höchstmaß0,35

5

Vorhandene Grundstücksgrenzen

Flurstücksnummer

Vorhandenes Gebäude mit Nebengebäude

Bemaßung in Meter

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen und Gemeinschaftsanlagen

z.B. IV

1,2

539

Zweckbestimmung: StellplätzeSt

z.B.

GL

Grenze der räumlichen Geltungsbereiche bestehender Bebauungpläne
(Bezeichnung siehe Planzeichnung)

Verkehrsflächen

Straßenverkehrsflächen

Straßenbegrenzungslinie

StaffelgeschossSG
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Kurzbegründung 

zum Bebauungsplan Wedel Nr. 27b „Hogschlag“, 

1. Änderung „Teilbereich Ost“ 

der Stadt Wedel 
 

Für das Gebiet südwestlich der Holmer Straße (B 431) und nördlich des 

Ansgariuswegs  

 

Stand: Vorentwurf zur frühzeitigen Beteiligung der Behörden und der Öffentlichkeit, 13.08.2024 
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1 Allgemeines 

1.1. Planungsanlass 

Anlass für die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 27b „Hogschlag“, 1. Änderung „Teilbereich Ost“ ist 

das Vorhaben, die bisher als Baumschulland genutzte Freifläche zwischen der Holmer Straße und dem 

Ansgariusweg als Standort für den Wohnungsbau zu entwickeln. Vor dem Hintergrund der angespann‐

ten Wohnungsmarktsituation der Stadt Wedel kann das geplante Vorhaben zur Schaffung von drin‐

gend benötigtem Wohnraum im innerstädtischen Bereich beitragen. Ursprünglich war die freigehal‐

tene Fläche für die aufgegebene Planung der Süd‐/Westumfahrung Wedels vorgesehen. 

Das bislang bezüglich seines stadträumlichen Potenzials untergenutzte Plangebiet soll als Maßnahme 

der Innenentwicklung intensiver genutzt und aufgewertet werden und einer wohnbaulichen Nutzung 

zugeführt werden.  

Für die Erschließung des Plangebietes ist ein Ausbau der Kreuzung Holmer Straße/Lülanden notwendi‐

gen. Daher sind Teile der Straßenflächen und der Kreuzungsbereich ebenfalls Inhalt dieser Bebauungs‐

planänderung. 

Mit dieser 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 27b sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen 

zur Realisierung des Wohnungsbauvorhabens geschaffen und die zukünftige Bebauung bauleitplane‐

risch gesteuert werden. 

 

1.2. Planverfahren 

In der Sitzung vom 06.12.2022 hat der Planungsausschuss der Stadt Wedel empfohlen, dass Bebau‐

ungsplanverfahren für die 1. Änderung „Teilbereich Ost“ des Bebauungsplans Nr. 27b „Hogschlag“ auf‐

zunehmen. Der Rat der Stadt Wedel hat in seiner Sitzung vom 22.12.2022 den Aufstellungsbeschluss 

gefasst. 

Das Planvorhaben dient der Umnutzung von Flächen und der Nachverdichtung. Die Aufstellung dieses 

Bebauungsplans erfolgt nach dem Verfahren für Bebauungspläne der Innenentwicklung nach § 13 a 

Baugesetzbuch (BauGB). Danach kann der Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren ohne Durch‐

führung einer Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4 BauGB sowie ohne Ausgleichserfordernis durchge‐

führt werden. Die Anwendungsvoraussetzungen für dieses Verfahren liegen hier vor, weil die zulässige 

Grundfläche weniger als 20.000 m² beträgt, durch den Bebauungsplan keine Zulässigkeit von Vorhaben 

begründet wird, die der Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegt und 

keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung von Fauna‐Flora‐Habitat‐ und EU‐Vogelschutzgebieten 

oder sonstigen Schutzgebieten bestehen. 

 

1.3. Lage des Plangebiets / Bestand 

Das Plangebiet liegt westlich des Zentrums der Stadt Wedel. Der südöstlich gelegene S‐Bahnhofs We‐

del, das Rathaus sowie die Bahnhofstraße sind  ist ca. 1,2 km vom südlichen Rand des Plangebietes 

entfernt. 
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Der Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 27b umfasst eine ca. 1,56 ha große Flä‐

che  und  beinhaltet  neben  anteiligen  Straßenverkehrsflächen  der  Bundesstraße  431 Holmer  Straße 

(Flurstück 154/3 tlw.), Lülanden (Flurstück 38/37 tlw.) und Ansgariusweg (Flurstücke 61/4 und 544 tlw.) 

sowie Straßennebenflächen (Flurstück 59/36) eine ca. 1,08 ha große unbebaute Fläche (Flurstücke 539 

bis 543, Flur 6, Gemarkung Wedel). 

 

Abb. 1   Luftbild mit Kennzeichnung des Plangebietes (rote Umgrenzung), ohne Maßstab, Quelle: Google Earth 

Im Nordosten wird das Plangebiet von der Holmer Straße (B 431) und im Süden vom Ansgariusweg 

begrenzt. Aufgrund der für die Erschließung des Plangebietes notwendigen Umgestaltung der Kreu‐

zung Holmer Straße/Lülanden sind Anteile der Straßenflächen und Straßennebenflächen in den Gel‐

tungsbereich des Bebauungsplans einbezogen. Die Straßenfläche des Ansgariuswegs ist zur Organisa‐

tion der Anbindung des Plangebiets im Süden ebenfalls Teil des Plangebiets. Im Westen grenzen Klein‐

gärten und im nördlichen Teil eine Gehölzpflanzung an den Geltungsbereich. Westlich an die Kleingär‐

ten schließen sich Wohnbebauungen in nahezu geschlossener Zeilenbauweise an. Im Südosten befin‐

den sich ebenfalls Wohnbebauungen. Die Ortslage ist insgesamt durch eine Einzel‐ und Reihenhausbe‐

bauung, vereinzelten Mehrfamilienhäusern sowie einem Gartenbaubetrieb südlich des Ansgariuswegs 

geprägt (siehe Abb. 1).  
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Die Fläche wurde bisher als Teil der ehemals geplanten Süd‐/Westumfahrungstrasse der Altstadt frei‐

gehalten. Das Plangebiet ist unbebaut und wird als landwirtschaftliche Fläche (Baumschulfläche) ge‐

nutzt.  

 

2 Planungsvorgaben 

Nach § 1 Abs. 4 BauGB sind Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung anzupassen. Die Ziele, Grunds‐

ätze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung, die für das Plangebiet gelten, ergeben sich aus 

der Fortschreibung des Landesentwicklungsplans Schleswig‐Holsteins (LEP‐VO 2021) und dem Regio‐

nalplan.  

2.1. Landesentwicklungsplan  

 

Abb. 2   Ausschnitt aus dem Landesentwicklungsplans Schleswig‐Holsteins (LEP‐VO 2021),  

ohne Maßstab, mit Kennzeichnung des Plangebietes (blauer Pfeil) 

Im Landesentwicklungsplan Schleswig‐Holstein (Fortschreibung 2021) ist die Stadt Wedel im zentral‐

örtlichen System als Mittelzentrum im Verdichtungsraum gekennzeichnet (siehe Abb. 2). Das Plange‐

biet liegt innerhalb des Stadtgebietes, welches als Verdichtungsraum dargestellt ist. Zusätzlich liegt es 

innerhalb eines großräumig markierten Entwicklungsraum für Tourismus und Erholung, das entlang 

der Elbe ausgewiesen ist. Es  ist überlagernd auch ein Vorbehaltsraum für Natur und Landschaft ge‐

kennzeichnet, der im westlichen Stadtgebiet bis an die B 431 heranreicht.  
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Die Ziele des Landesentwicklungsplan werden in den Regionalplänen konkretisiert. 

 

2.2. Regionalplan  

Im Regionalplan für den Planungsraum I (Fortschreibung 1998) wird das Plangebietes als Teil des Ver‐

dichtungsraums des Mittelzentrums Wedel kategorisiert. Der Regionalplan kennzeichnet den Planbe‐

reich als baulich zusammenhängendes Siedlungsgebiet im Bereich eines zentralen Ortes (siehe Abb. 

3). Als Ziel der Raumordnung ist dieser Bereich Schwerpunkt der Siedlungsentwicklung in dem bedarfs‐

gerecht u.a. Wohnbauflächen auszuweisen sind. 

Der Verlauf der Bundesstraße ist als regionale Infrastruktur dargestellt. Die Linienführung der ehemals 

geplanten Süd‐/Westumfahrung der Altstadt ist als Planung zusätzlich aufgenommen.  

 
Abb. 3   Ausschnitt aus dem Regionalplan für den Planungsraum I (Fortschreibung 1998),  

ohne Maßstab, mit Kennzeichnung des Plangebietes (blauer Pfeil), Quelle: Land Schleswig‐Holstein 

Eine Neuaufstellung des Regionalplans ist im Verfahren (Entwurf 2023). Es gelten die Ziele der aktu‐

ellen Festlegungen, der neue Entwurf des Regionalplans ist jedoch zusätzlich in der Abwägung zu be‐

rücksichtigen. Es ist eine neue Zonierung der Planungsräume erfolgt, nach der die Stadt Wedel zukünf‐

tig im Regionalplan für den Planungsraum III liegen wird. 

Das Plangebiet liegt auch weiterhin innerhalb des baulich zusammenhängenden Siedlungsgebietes des 

Mittelzentrums Wedel ohne weitere Kennzeichnungen. Die Bundesstraße ist dargestellt, die Darstel‐

lung der ehemals geplanten Süd‐/Westumfahrung der Altstadt ist entfallen (siehe Abb. 4). 
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Abb. 4   Ausschnitt aus dem Entwurf des Regionalplans für den Planungsraum III (ohne Rechtskraft),  

ohne Maßstab, mit Kennzeichnung des Plangebietes (blauer Pfeil), Quelle: Land Schleswig‐Holstein 

Die  mit  der  1.  Änderung  des  Bebauungsplans  Nr.  27b  getroffenen  Festsetzungen  als  allgemeines 

Wohngebiet und Straßenverkehrsflächen stehen den Zielen der Raumordnung nicht entgegen.  

 

2.3. Landschaftsrahmenplan 

In der Neuaufstellung des Landschaftsrahmenplans 2020 für den Planungsraum III (bekannt gemacht 

im Amtsblatt Nr. 29 vom 13.07.2020 für Schleswig‐Holstein) ist der Bereich des Plangebietes als Teil 

eines Trinkwasserschutzgebiets gem. §51 WHG  i.V.m. § 4 LWG gekennzeichnet. Es gilt die Wasser‐

schutzgebietsverordnung Haseldorfer Marsch  vom 27.01.2010. Dabei  sind bestimmte Gebote, Dul‐

dungs‐ und Handlungspflichten zu beachten.  (Weitere Ausführungen siehe Kapitel 2.6 Trinkwasser‐

schutzgebiet). 

Südlich des Plangebiets  liegt  in ca. 150 m Entfernung das Landschaftsschutzgebiet Pinneberger Elb‐

marschen. Dieses bildet einen Schwerpunktbereich für Gebiete mit besonderer Eignung zum Aufbau 

des Schutzgebiets‐ und Biotopverbundsystems. Laut Landschaftsrahmenplan ist nach § 20 Bundesna‐

turschutzgesetz (BNatSchG) ein Netz verbundener Biotope zu schaffen, das mindestens zehn Prozent 

der Fläche eines jeden Landes umfassen soll. In Schleswig‐Holstein wird darauf hingewirkt, diesen An‐

teil  auf  mindestens  15  Prozent  der  Landesfläche  zu  erhöhen  (§  12  Landesnaturschutzgesetz 

(LNatSchG)). Mit der Darstellung dieser Flächen im Landschaftsrahmenplan sind keine Nutzungsein‐

schränkungen verbunden. Nutzungsvereinbarungen sollen auf freiwilliger Grundlage einvernehmlich 

mit den jeweiligen Grundeigentümern oder Nutzungsberechtigten getroffen werden. Eine Duldungs‐

pflicht gemäß § 65 BNatSchG  in Verbindung mit § 48 LNatSchG besteht nicht. Ebenso besteht kein 

grundsätzliches Bauverbot. 
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Südlich des Plangebiets wird  im Landschaftsrahmenplan  in  ca. 150 m Entfernung ein bedeutsames 

Nahrungsgebiet und ein Flugkorridor für Gänse und Singschwan sowie des Zwergschwans außerhalb 

von EU‐Vogelschutzgebieten dargestellt. Das Landschaftsrahmenplan sieht vor, dass der Vogelzug bei 

Planungen berücksichtigt werden muss, wenn damit die Errichtung von hohen vertikalen oder hori‐

zontalen Strukturen im Luftraum verbunden sind, da diese zu Kollisionen führen oder eine Barriere‐

wirkung entfalten können. Die Planung sieht vor, dass die Bebauung des in der Nähe befindlichen Plan‐

gebiets nicht mehr als fünf Vollgeschosse aufweisen und daher nicht von einer Gefährdung des Vogel‐

flugkorridors ausgegangen wird.  

Avifaunistisch wichtige Bereiche werden als Vogelschutzgebiete ausgewiesen. Darüber hinaus gibt es 

weitere Flächen, die ebenfalls eine große Bedeutung für den Wiesenvogelhaben. In den Wiesenvogel‐

brutgebieten gilt ein Grünlandumbruchverbot. Da das Plangebiet abseits der Wiesenvogelbrutgebiete 

liegt, wird die Planung keine Auswirkungen auf die benannten Gebiete haben.  

In ca. 600 m Entfernung befindet sich das FFH‐Gebiet „Schleswig‐holsteinisches Elbeästuar und an‐

grenzenden Flächen“ und in einer Entfernung von ca. 1,5 km liegt das europäische Vogelschutzgebiet 

Unterelbe bis Wedel.  

 

Abb. 5:   Landschaftsrahmenplan für den Planungsraum III, 2020, Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, 

Natur und Digitalisierung des Landes Schleswig, mit Kennzeichnung des Plangebietes (blauer Pfeil), ohne Maßstab 
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2.4. Flächennutzungsplan / Landschaftsplan 

Das Plangebiet  ist  im wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Wedel als Wohnbaufläche und die 

B 431 (Holmer Straße) als überörtliche und örtliche Hauptverkehrsstraße dargestellt (siehe Abb. 6). Am 

östlichen Rand verläuft eine schmale Grünfläche in der ein überörtlicher Weg eingezeichnet ist. 

Im Landschaftsplan der Stadt Wedel (Karte Entwicklung, 2009) ist das Plangebiet als geplantes Wohn‐

gebiet sowie die B 431 (Holmer Straße) und die Straße Lülanden als Straßenverkehrsfläche dargestellt 

(siehe Abb. 7).  Südlich des Einmündungsbereich der  Straße Lülanden  in die Holmer Straße  ist eine 

Grünfläche  ohne  weiter  Zweckbestimmung  dargestellt.  Im  östlichen  Bereich  ist  eine  schmale  pri‐

vate/öffentliche Grünfläche mit einem Hauptfuß‐, Wander‐, Radweg dargestellt. 

Die  mit  der  1.  Änderung  des  Bebauungsplans  Nr.  27b  getroffenen  Festsetzungen  als  allgemeines 

Wohngebiet (WA) mit einer gesicherten öffentliche Durchwegung sowie die Straßenverkehrsflächen 

lassen sich aus dem aus dem wirksamen Flächennutzungsplan entwickeln und entsprechen den Pla‐

nungszielen des Landschaftsplans. 

   

Abb. 6:   Ausschnitt aus dem wirksamen Flächennutzungs‐

plan der Stadt Wedel, mit Kennzeichnung des Plan‐

gebiets (rote gestrichelte Linie), ohne Maßstab 

Abb. 7:   Ausschnitt aus dem Landschaftsplan der Stadt 

Wedel, mit Kennzeichnung des Plangebiets 

(rote gestrichelte Linie), ohne Maßstab 
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2.5. Bestehende Bebauungspläne 

 

Abb. 8:   Zusammenschnitt aus den bestehenden Bebauungsplänen Nr. 27b vom Dezember 1977  

sowie der Bebauungspläne Nr. 44a, 44b, 44c, 44e mit Kennzeichnung des Plangebiets (rote gestrichelte Linie), 

ohne Maßstab, Quelle: Stadt Wedel eigene Abbildung  

Für das Plangebiet gilt in großen Teilen der rechtskräftige Bebauungsplans Nr. 27b für das Gebiet „Ho‐

gschlag“ zwischen Holmer Straße und Helgolandstraße (aus dem Jahr 1977). Der Bereich des Plange‐

bietes ist als ein allgemeines Wohngebiet und als Straßenverkehrsfläche mit den dazugehörigen Stra‐

ßenbegleitgrün  im südlichen Bereich festgesetzt. Der nördliche Bereich erlaubt eine eingeschossige 

offene Bebauung mit einer GFZ von 0,2. Der südliche Bereich erlaubt eine zweigeschossige offene Bau‐

weise mit einer GFZ von 0,2. Die Straßenverkehrsfläche ist Teil der ‐ inzwischen aufgegebene ‐ Planung 
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der Süd‐/Westumfahrung der Altstadt Wedels. Westlich entlang der geplanten Straßenverkehrsfläche 

wird ein nicht überbaubaren Grundstücksstreifen festgesetzt, in dem Einfriedungen und Bepflanzun‐

gen eine Höhe von 0,70 m gemessen von der Fahrbahnoberkante nicht überschreiten dürfen.  

Der die Holmer Straße und Lülanden betreffende östliche Bereich des Plangebietes ist bisher durch die 

Bebauungspläne Nr. 44a, 44b, 44c überplant. Überwiegend werden Straßenverkehrsflächen  festge‐

setzt in Randbereichen auch allgemeine Wohngebiete. Südlich des Einmündungsbereich Lülanden in 

die Holmer Straße sind im Bebauungsplan Nr. 44b drei anzupflanzende Bäume auf einer Grünfläche 

festgesetzt. 

 

2.6. Denkmalschutz / Archäologie 

Das Plangebiet liegt außerhalb der archäologischen Interessengebiete. Im Plangebiet sind keine archä‐

ologischen Denkmale bekannt. Auswirkungen auf Kulturgüter sind nicht gegeben. Wenn während der 

Erdarbeiten  Funde  oder  auffällige  Bodenverfärbungen  entdeckt  werden,  ist  die  Denkmalschutzbe‐

hörde zu benachrichtigen und die Fundstelle bis zum Eintreffen der Fachbehörde zu sichern. Verant‐

wortlich hierfür sind gem. § 15 Denkmalschutzgesetz der Grundstückseigentümer und der Leiter der 

Arbeiten. Zur Anzeige von Bodenfunden ist jeder am Bau Beteiligte verpflichtet, die Mitteilung einer 

oder eines der Verpflichteten befreit die übrigen. 

Eingetragene Denkmale in unmittelbarer Nähe sind nicht bekannt. 

 

2.7. Trinkwasserschutzgebiet 

Es gilt die Wasserschutzgebietsverordnung Haseldorfer Marsch vom 27.01.2010 (HaselWasSchGebV 

SH 2010). 

Das  Trinkwasserschutzgebiet umfasst  das  gesamte unterirdische  Einzugsgebiet  einer Wassergewin‐

nungsanlage. In dem durch die Trinkwasserschutzgebietsverordnung festgesetzten Bereich werden be‐

stimmte Gebote, Duldungs‐ und Handlungspflichten erlassen, um das zur Trinkwasserversorgung ge‐

nutzten Grundwasservorkommen zu schützen. Ein Nichtbeachten zieht eine Ordnungswidrigkeit nach 

sich. Da die Gefahr für das genutzte Grundwasser allgemein mit dem Abstand des Gefahrenherdes von 

der Trinkwassergewinnungsanlage abnimmt, erfolgt bei Trinkwasserschutzgebieten eine Gliederung in 

Schutzzonen, in denen unterschiedlich strenge Regelungen greifen. Für das Plangebiet ergibt sich die 

Zone III A.  
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Abb. 9:   Datenauszug aus dem Geoportal Kreis Pinneberg mit der Lage des Wasserschutzgebiets, eigeteilt in Zonen, mit 

Kennzeichnung des Plangebietes (roter Pfeil), ohne Maßstab 

 

Schutz der Haseldorfer Marsch Zone III A 

Für das Plangebiet gelten folgende Vorschriften: 

Genehmigungspflichtig sind: 

 Anlagen  zur  unterirdischen  behälterlosen  Lagerung  (Tiefspeicherung)  wassergefährdender 

Stoffe anzulegen oder wesentlich zu ändern, 

 Anlagen zur Gewinnung von Erdwärme zu errichten oder wesentlich zu ändern, 

 Erdaufschlüsse, durch die die Grundwasserüberdeckung wesentlich vermindert wird, vorzuneh‐

men. 

 Kleingartenanlagen einzurichten oder wesentlich zu ändern, 

 Transformatoren und Stromleitungen mit  flüssigen wassergefährdenden Kühl‐ und Isoliermit‐

teln der WGK 2 und 3 zu errichten oder wesentlich zu ändern, sowie stillgelegte Anlagen über 

einen Zeitraum von mehr als sechs Monaten bestehen zu lassen, 

 Schmutzwasser und unbehandeltes Niederschlagswasser in ein oberirdisches Gewässer einzu‐

leiten, sofern das Gewässer anschließend die Zone II durchfließt, 
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 Dauergrünland umzubrechen; ein Umbruch ist zu genehmigen, wenn andere Verfahren zur Wie‐

derherstellung einer leistungsfähigen Grünlandnarbe ausscheiden; der Umbruch darf nur in der 

Zeit vom 1. Dezember bis zum 30. April vorgenommen werden; die umgebrochene Fläche gilt 

abweichend von § 2 Abs. 5 Satz 1 als Dauergrünland, 

 an Dauergrünland eine Nutzungsänderung vorzunehmen; dies gilt nicht bei Aussaat einer Ganz‐

pflanzensilage mit Grasuntersaat, wenn die Wiederherstellung von Dauergrünland beabsichtigt 

ist; eine Nutzungsänderung ist zu genehmigen, wenn sie durch zwingende Gründe geboten ist; 

zwingende Gründe liegen  insbesondere vor, wenn den Nutzungsberechtigten der Fläche eine 

Fortsetzung der bisherigen Nutzung nicht zuzumuten ist. 

Über die Genehmigung nach § 4 Abs. 1 und § 5 Abs. 1 HaselWasSchGebV entscheidet auf Antrag die 

Landrätin oder der Landrat des Kreises Pinneberg als untere Wasserbehörde. 

Verboten sind: 

 Rohrleitungsanlagen zum Befördern von wassergefährdenden Stoffen (§ 19 a WHG) der WGK 2 

und 3 zu errichten oder wesentlich zu ändern, 

 Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen der WGK 2 mit mehr als 100 m³ Inhalt 

und der WGK 3 mit mehr als 10 m³ Inhalt zu errichten oder zu erweitern, auswasch‐ oder aus‐

laugbare wassergefährdende Materialien beim Bau von Anlagen des Straßen‐, Wasser‐, Schie‐

nen‐ und Luftverkehrs und von Lärmschutzdämmen zu verwenden, 

 Abwasser in den Untergrund einzuleiten, zu versickern, verrieseln oder zu verregnen; dies gilt 

nicht für Niederschlagswasser, für die Untergrundverrieselung von gereinigtem Abwasser aus 

Kleinkläranlagen, sofern eine Ableitung in ein Oberflächengewässer nicht möglich ist, sowie für 

Abwasser, das durch landwirtschaftlichen Gebrauch verunreinigt ist und dazu bestimmt ist, zu 

Zwecken der Düngung auf landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Bö‐

den aufgebracht zu werden, 

 feste oder  flüssige Dünge‐,  Futter‐ oder Pflanzenschutzmittel  sowie Sekundärrohstoffdünger, 

insbesondere Klärschlamm oder Kompost außerhalb von Gebäuden, flüssigkeitsdichten Anlagen 

oder Silagewickelballen zu lagern; ausgenommen davon ist Kompost aus der Gehölzproduktion, 

die Kompostierung in Hausgärten, die Lagerung von Kalk sowie die Lagerung von Futtermitteln, 

bei denen keine Sickersäfte anfallen. 

Duldungspflichten nach § 14 HaselWasSchGebV SH 2010 

Die Eigentümerinnen und Eigentümer sowie die Nutzungsberechtigten von Grundstücken im Wasser‐

schutzgebiet haben die Maßnahmen der Wasserbehörde zu dulden (§ 83, § 110 Abs. 1 LWG und § 19 

Abs. 2 Nr. 2 WHG) und insbesondere zuzulassen, dass  

1. der Zustand und die Nutzung des Wasserschutzgebietes überwacht und in diesem Rahmen Maß‐

nahmen zur Beobachtung des Gewässers und des Bodens getroffen werden,  

2. bestehende Anlagen und sonstige Einrichtungen auf ihre Rechtmäßigkeit oder daraufhin über‐

prüft werden, ob Auflagen erfüllt und Verbote beachtet werden,  
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3. Zäune,  Hinweis‐, Warn‐,  Gebots‐  und  Verbotszeichen  aufgestellt,  unterhalten  oder  beseitigt 

werden. 

Wenn Aufgaben nach Satz 1 Nr. 1 hinsichtlich der Überwachung des Zustandes und der Nutzung des 

Wasserschutzgebietes oder nach Satz 1 Nr. 3 im Rahmen der Selbstüberwachung durch das Wasser‐

versorgungsunternehmen wahrgenommen werden, haben die Eigentümerinnen und Eigentümer so‐

wie  die  Nutzungsberechtigten  von  Grundstücken  die  zur  Erfüllung  dieser  Aufgaben  erforderlichen 

Maßnahmen zu dulden. 

 

3 Städtebauliches Konzept 

3.1. Vorhabenbeschreibung 

Das städtebauliche Ziel ist es, die derzeit landwirtschaftlich genutzten Flächen, die ursprünglich ein Teil 

der bis Anfang der 2000er Jahre favorisierten Süd‐/Westumfahrungstrasse der Wedeler Altstadt wa‐

ren, zu einem Wohngebiet zu entwickeln. Die Umnutzung und Aktivierung von innerstädtischen Flä‐

chen sind aus städtebaulicher Sicht sinnvoll und im Rahmen der Vermeidung der Inanspruchnahme 

bisher unbebauter Flächen im Außenbereich Vorrang zu geben. Der Zielsetzung des Baugesetzbuches 

zum sparsamen Umgang mit Grund und Boden wird durch diese Nachverdichtung im Siedlungsbestand 

entsprochen. 

Im Zusammenhang mit diesem Bebauungsplan wurde ein städtebauliches Konzept für die Fläche ab‐

gestimmt und entwickelt (siehe Anhang 2). Das Konzept sieht eine Struktur aus sechs Mehrfamilien‐

häusern vor.  Im nördlichen Teil  ist eine straßenbegleitende Bebauung, bestehend aus zwei Baukör‐

pern, vorgesehen. Im südlichen Teil setzt sich eine fächerförmige nach Süden ausgerichtete Zeilenbe‐

bauung, bestehend aus vier Baukörpern, fort. Entlang der Holmer Straße steigen die Baukörper in ihrer 

Höhe treppenartig von drei Geschosse auf fünf Geschosse mit dem der Hochpunkt der Bebauung in 

der Mitte des Plangebietes erreicht wird. In Richtung Süden erfolgt dann wieder eine Abstufung der 

Gebäudehöhen über  vier Geschosse bis  auf drei Geschosse plus  Staffelgeschoss  am Ansgariusweg. 

Durch das abfallende Gelände von 13,00 m  im Norden auf 9,00 m  im Süden  ist eine angemessene 

Besonnung möglich. Die obersten Geschosse sollen durch Zurücksprünge eine individuelle Dachland‐

landschaft erhalten.  

Zwischen den einzelnen Gebäuden verbleibt ein hoher Grünanteil und es entsteht eine lockere Bebau‐

ungsstruktur mit städtischem Charakter und hoher Wohnqualität. Mittels einer Fuß‐ und Radwegever‐

bindung für die Allgemeinheit entlang der östlichen Grundstücksgrenzen wird eine Durchlässigkeit des 

Gebietes gewährleistet und eine straßenunabhängige Verbindung zwischen Holmer Straße und Ansga‐

riusweg hergestellt. 

Das städtebauliche Konzept geht von ca. 100 neuen Wohneinheiten aus (eine Konkretisierung folgt im 

weiteren Planverfahren). Es ist vorgesehen, einen Teil der Wohnflächen (mindestens 30%) als geför‐

derten Wohnungsbau zu realisieren. Die Förderwege werden noch geprüft.  

Die verkehrliche Erschließung des Plangebietes soll überwiegend von der Holmer Straße (B 431) aus 

erfolgen. Hierfür soll der signalisierte Knotenpunkt Holmer Straße (B 431) / Lülanden baulich und sig‐

naltechnisch  erweitert  werden.  Dazu  ist  auf  der  Holmer  Straße  von  Süden  kommend  eine 
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Linksabbiegespur geplant. Der Bereich der Kreuzung wurde daher in den Geltungsbereich aufgenom‐

men. Ein südlich gelegener, geringer Teil der Bebauung soll über eine Grundstückszufahrt vom Ansga‐

riusweg aus erschlossen werden. 

Zusätzlich wird die innerörtliche Rad‐ und Fußverkehrsinfrastruktur durch die Anlage eines Geh‐ und 

Radweges zwischen der Holmer Straße (B 431) und dem Ansgariusweg erweitert. 

Die  Festsetzungen  des  Bebauungsplans  werden  auf  Grundlage  des  abgestimmten  städtebaulichen 

Konzepts getroffen. 

 

3.2. Art der baulichen Nutzung 

Um die vorgesehene und städtebaulich gewünschte Nutzung „Wohnen“ zu ermöglichen, setzt der Be‐

bauungsplan das geplante Wohngebiet als allgemeines Wohngebiet (WA) nach § 4 der Baunutzungs‐

verordnung (BauNVO) fest. Damit soll entsprechend dem Planungsziel ein neues Wohnungsangebot 

an dem gut erschlossenen Standort zur Verfügung gestellt werden. 

Mit der Festsetzung als allgemeines Wohngebiet wird sichergestellt, dass das Wohnen die Hauptnut‐

zung bildet. Die Festsetzung eines allgemeinen Wohngebiets schließt zudem nicht aus, dass einzelne 

Räume in Wohnungen gewerblich bzw. freiberuflich genutzt werden. Grundsätzlich sind freie Berufe, 

die im häuslichen Arbeitszimmer (zum Beispiel als Telearbeitsplatz) ausgeübt werden, im Sinne einer 

Nutzungsmischung denkbar. Somit kann der wachsenden Bedeutung von Dienstleistungen, die in en‐

ger  Verzahnung  mit  der  Wohnnutzung  ausgeübt  werden  können  (z.B.  Grafikdesign,  Mediation, 

Coaching etc.) sowie von Telearbeitsplätzen, mit denen Unternehmen es ihren Mitarbeitern ermögli‐

chen, ihre Arbeit vollständig oder zeitweise von zu Hause zu erledigen, Rechnung getragen werden. 

Die freiberufliche Nutzung ist jedoch untergeordnet auf einzelne Räume innerhalb einer Wohnung be‐

schränkt.  

Weitere Festsetzung zum Ausschluss bestimmter Nutzungen aus dem ausnahmsweise zulässigen Nut‐

zungsspektrums eines allgemeinen Wohngebietes folgen im weiteren Planverfahren. 

 

3.3. Maß der baulichen Nutzung 

Das Maß der baulichen Nutzung im allgemeinen Wohngebiet wird bestimmt durch die Grundflächen‐

zahlen (GRZ), die Zahl der zulässigen Vollgeschosse und die Geschossflächenzahl (GFZ). Das vorgese‐

hene Bebauungskonzept mit Mehrfamilienhäusern soll mit Baukörperausweisungen durch Baugren‐

zen im Zusammenspiel mit der Festsetzung der als Höchstmaß zulässigen Zahl der Geschosse sowie 

Höhenfestsetzungen gesichert werden.  

Es  ist Ziel des Bebauungsplans, ein Wohnquartier zu entwickeln. Die Lagegunst des Plangebiets soll 

dem benötigten Wohnraumbedarf entsprechend ausgenutzt werden. Die getroffenen Festsetzungen 

zum Maß der baulichen Nutzung sind für ein innerörtliches Wohnquartier städtebaulich angemessen 

und bewegen sich innerhalb der Orientierungswerte gemäß § 17 Baunutzungsverordnung (BauNVO) 

für ein allgemeines Wohngebiet.  

Weitere Festsetzung zur maximalen Höhe baulicher Anlagen folgen im weiteren Planverfahren. 
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Grundflächenzahl (GRZ)  

Die Grundflächenzahl gibt an, welcher rechnerische Anteil eines Baugrundstückes mit Anlagen einer 

Hauptnutzung und Flächen von Nebenanlagen einschließlich der Anlagen, mit denen das Baugrund‐

stück unterbaut wird, versiegelt werden darf.  

Für das allgemeine Wohngebiet wird eine GRZ von 0,35 festgesetzt. Die Festsetzung orientiert sich eng 

am städtebaulichen Konzept und bleibt damit unterhalb des nach § 17 BauNVO definierten Orientie‐

rungswertes für allgemeine Wohngebiete von 0,4.  

Weitere Festsetzung zur Überschreitungsmöglichkeit der GRZ folgen im weiteren Planverfahren. 

 

Zahl der zulässigen Vollgeschosse / Höhe baulicher Anlagen 

Zur Steuerung der Höhenentwicklung der Gebäude wird eine Beschränkung der zulässigen Anzahl der 

Vollgeschosse getroffen. Da die Höhe einzelner Geschosse nicht beschränkt ist, wird auch eine maxi‐

male Höhe der baulichen Anlagen festgesetzt. (Dies erfolgt im weiteren Planverfahren).  

Für die einzelnen Bauflächen werden differenzierte Festsetzungen getroffen, um die verschiedenen 

Gebäudehöhen des städtebaulichen Konzeptes umsetzen zu können. Entlang der Holmer Straße stei‐

gen die Baukörper in ihrer Höhe von Norden aus treppenartig von drei Geschosse auf fünf Geschosse, 

mit dem auch der Hochpunkt der Bebauung in der Mitte des Plangebietes erreicht wird. In Richtung 

Süden erfolgt dann wieder eine Abstufung der Gebäudehöhen über vier Geschossen bis auf drei Ge‐

schosse plus Staffelgeschoss am Ansgariusweg. 

Das städtebauliche Konzept sieht in den oberen Geschossen eine Staffelung vor. Um die Gesamthöhe 

der Gebäude zu begrenzen und die Höhenentwicklung durch weitere Dach‐ bzw. Nichtvollgeschosse 

zu steuern, wird zusätzlich die maximale Höhe baulicher Anlagen bestimmt. (Dies erfolgt im weiteren 

Planverfahren). 

Die festgesetzten Gebäudehöhen tragen in Verbindung mit den getroffenen Baugrenzen zur Umset‐

zung des planerisch gewünschten städtebaulichen Konzepts bei. Die damit ermöglichte Dichte für die 

Bebauung der Grundstücke wird in dieser innerstädtischen Lage städtebaulich für sinnvoll und verträg‐

lich gehalten.  

 

Geschossflächenzahl (GFZ)  

Die Geschossflächenzahl ergibt sich aus der überbaubaren Grundstücksfläche in Verbindung mit der 

Anzahl der Vollgeschosse. Für das Plangebiet wird eine GFZ von maximal 1,2 festgesetzt. Die Festset‐

zung orientiert sich eng am städtebaulichen Konzept und entspricht dem Orientierungswerte gemäß 

§ 17 BauNVO für ein allgemeines Wohngebiet. 
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3.4. Überbaubare Grundstücksfläche 

Durch die baukörperbezogenen Festsetzungen der überbaubaren Flächen innerhalb des Plangebietes 

wird die geplante Grundkonzeption des städtebaulichen Konzeptes mit sechs Gebäudekörpern gesi‐

chert. Die Lagen und Abmessungen der geplanten Gebäude werden durch Baugrenzen bestimmt, die 

mit geringem Abstand um die Baukörper (Baukörperausweisung) festgesetzt sind. Durch die Baugren‐

zen wird die Anordnung der Baukörper auf dem Grundstück definiert und die freizuhaltenden Bereiche 

bereits festgelegt. Die bauordnungsrechtlichen Anforderungen sind einzuhalten. Nach der Landesbau‐

ordnung dürfen Abstandflächen auch auf öffentlichen Verkehrsflächen (bis zur Mitte der Straße) lie‐

gen.  

Grundsätzlich müssen alle baulichen Anlagen innerhalb der festgesetzten Baugrenzen liegen. Ein Vor‐

treten von Gebäudeteilen in geringfügigem Ausmaß kann jedoch nach § 23 BauNVO zugelassen wer‐

den.  

Die Anlagen von Treppenhäusern, Erkern, Loggien, Balkone und Terrassen tragen zur Gliederung der 

Fassade bei und sollen trotz der engen Baukörperausweisungen ermöglicht werden. Balkone und Ter‐

rassen sind bei der Errichtung von Wohnungen nach heutigem Standard erforderlich. Um die Schaffung 

solcher für die Bewohner gut nutzbarer, wohnungsbezogener Außenwohnbereiche in angemessener 

Größe trotz der Baukörperausweisungen zu ermöglichen, kann eine Überschreitung der Baugrenzen 

auch für Balkone und Terrassen im festgesetzten begrenzten Umfang zugelassen werden. 

Zur Klarstellung der Beurteilung über das Ausmaß der Überschreitungsmöglichkeiten für einzelne Bau‐

teile werden im weiteren Planverfahren Festsetzungen getroffen.  

 

 

4 Örtliche Bauvorschriften nach § 86 Landesbauordnung (LBO)  

‐ Festsetzungen zur Gestaltung folgen im weiteren Planverfahren ‐ 

 

5 Verkehr und Erschließung 

Motorisierter Verkehr / Straßenverkehrsflächen 

Die Anbindung des Plangebietes an die öffentlichen Verkehrsflächen erfolgt für den nördlichen und 

mittleren Teil des Grundstückes (Gebäude 1 bis 4, siehe Anhang Lageplan des Vorhabens) über die 

Holmer Straße (B 431) und für den südlichen Teil  (Gebäude 5 und 6) über den Ansgariusweg. Dazu 

muss der Kreuzungsbereich Holmer Straße/Lülanden baulich und signaltechnisch angepasst werden. 

Die Holmer Straße (B 431) erhält von Süden kommend eine Linksabbiegespur.  
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Abb. 9:  Lageplan des Umbauvorhabens der Kreuzung Holmer Straße (B431) / Lülanden, Planungsstand Juni 2024, ohne 

Maßstab, Planverfasser: Wasser‐ und Verkehrs‐ Kontor GmbH, Neumünster 

Die für den Ausbau des Kreuzungsbereichs erforderlichen Flächen sind in den Geltungsbereich des Be‐

bauungsplans einbezogen und werden als  Straßenverkehrsfläche  festgesetzt. Weitere anteilige Flä‐

chen der Holmer Straße (B 431) und des Ansgariuswegs werden bestandsgemäß als Straßenverkehrs‐

fläche festgesetzt. 

Ruhender Verkehr 

Zur Unterbringung der Stellplätze sind sowohl oberirdische Stellplatzanlagen sowie die Anlage einer 

Tiefgarage vorgesehen.  

Es ist vorgesehen je Wohneinheit mindestens 1 Stellplatz und für Wohneinheiten im geförderten Woh‐

nungsbau je Wohneinheit mindestens 0,5 Stellplätze herzustellen. Planungen zur Lage der Tiefgarage 

und konkreten Anzahl der Stellplätze folgen im weiteren Planverfahren 
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Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)  

Das Plangebiet ist über die HVV‐Buslinie 489, 589 und 594 an das ÖPNV‐Netz der Metropolregion Ham‐

burg angeschlossen, die tagsüber eine Anbindung jeweils im 30‐Minuten‐Takt zum S‐Bahnhof Wedel 

und nach Blankenese verfügt. Die nächstgelegene Haltestelle ist „Schauenburgerstraße“ und befindet 

sich in einer Entfernung von ca. 120 m (Luftlinie bis Mitte Plangebiet).  

Südöstlich des Plangebietes befindet sich in einer Entfernung von ca. 280 m (Luftlinie bis Mitte Plan‐

gebiet) an der Holmer Straße die Haltestelle der Buslinie X89 (S Wedel), welche stündlich zum S‐Bahn‐

hof Wedel verkehrt.  

Die Linien knüpfen in ihrem weiteren Verlauf insbesondere am Bahnhof Wedel an diverse weitere HVV‐

Schnellbahn‐ und –Buslinien an. Die Entfernung zum S‐Bahnhof Wedel beträgt ca. 1,3 km.   

Fußgänger und Radfahrer  

Eine fußläufige Durchwegung des Plangebietes zwischen Holmer Straße und Ansgariusweg soll für die 

Öffentlichkeit möglich sein. Dafür wird  in Nord‐Süd‐Verlauf eine mit einem Geh‐ und Leitungsrecht 

zugunsten der Allgemeinheit zu belastende Flächen festgesetzt. Hier ist ein mindestens 4,0 m breiter 

befestigter Weg für Fußgänger und Radfahrer herzustellen und zu unterhalten. Sofern die Durchwe‐

gung gesichert ist, darf die Lage des Weges geringfügig von der festgesetzten Fläche abweichen. Der 

Weg soll auch eine Beleuchtung erhalten. Die rechtliche Absicherung der Durchwegung erfolgt unab‐

hängig vom Bebauungsplanverfahren.  

Der Weg dient zudem als Zufahrt für Feuerwehr und Rettungswagen. 

Die Gebäude im nördlichen und mittleren Teil des Grundstückes (Gebäude 1 bis 4, siehe Anhang Lage‐

plan des Vorhabens) sind über den nördlichen Zugang (Holmer Straße) sowie die beiden südlichen Ge‐

bäude (Gebäude 5 und 6) über den südlichen Zugang (Ansgariusweg) barrierefrei erschlossen.  

Abstellmöglichkeiten für Fahrräder sollen oberirdisch und in der Tiefgarage geschaffen werden. An den 

Hauseingängen werden zusätzlich Abstellflächen für das kurzfristige Abstellen von Fahrrädern vorge‐

halten. Die Stadt Wedel wird mit dem Vorhabenträger einen städtebaulichen Vertrag abschließen und 

dort die Regelungen zur Herstellung von Abstellplätzen für Fahrräder aufnehmen. 

 

5.1. Verkehrsuntersuchung 

Im  Rahmen  eines  Verkehrsgutachtens  (Wasser‐  und Verkehrs‐  Kontor GmbH, Neumünster,  August 

2023) ist eine Betrachtung der verkehrlichen Auswirkungen des Planvorhabens auf das Straßennetz 

und auf den zur Erschließung des Plangebietes relevanten Knotenpunkt Holmer Straße (B 431) / Lülan‐

den erfolgt.  

Es wurde untersucht, ob und in welcher Form das Straßennetz in der Lage ist, das zukünftige Verkehrs‐

aufkommen leistungsfähig zu bewältigen und welche begleitenden Maßnahmen für die Knotenpunk‐

terweiterung erforderlich werden. 

Um die Verkehrsuntersuchung auf Basis aktueller Verkehrsdaten durchführen zu können, wurde am 

Donnerstag,  den  3.  Juni  2021,  in  der  Zeit  zwischen  06:00  bis  10:00  Uhr  (morgendliche 
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Spitzenverkehrszeit) und 15:00 bis 19:00 Uhr nachmittägliche Spitzenverkehrszeit) an dem maßgeben‐

den Knotenpunkt eine Verkehrszählung durchgeführt. 

Für die Verkehrsprognose wurde die allgemeine Verkehrsentwicklung bis zum Jahr 2030 mit Zunahme 

des Kfz‐ Verkehres um 2,9 % und des Schwerverkehres um 8,1 % angenommen.  

Das zusätzliche Verkehrsaufkommen der Wohnbauentwicklung beträgt 506 Kfz/24h im Tagesverkehr 

und jeweils 35 Kfz/h in den maßgebenden Spitzenstunden. Für die Verkehrsverteilung im umliegenden 

Streckennetz wurden die potentiellen Quellen und Ziele im Umfeld bestimmt. 

Im Ergebnis der Leistungsfähigkeitsbetrachtung ist der betrachtete Knotenpunkt auch im Prognose‐

Planfall in einem leistungsfähigen Zustand. 

Für die Erschließung des Plangebietes wird der vorhandene signalisierte Knotenpunkt Holmer Straße 

(B 431) / Lülanden um eine Grundstückszufahrt erweitert und zu einem vierarmigen Knotenpunkt um‐

gestaltet. Dabei wird die private Grundstückszufahrt in die Signalisierung einbezogen. 

Durch den vorhandenen Linksabbiegestreifen in der nördlichen Holmer Straße (B 431) besteht in der 

südlichen Holmer Straße (B 431) eine kleine Sperrfläche, die zukünftig entfallen und zu einer überbrei‐

ten Fahrbahn zur Aufstellung der linksabbiegenden Verkehre in das Plangebiet umfunktioniert werden 

kann. In der nachmittäglichen Spitzenstunde werden 15 linksabbiegende Fahrzeuge aus Süden kom‐

mend erwartet. Bei einer Umlaufzeit von 90 Sekunden entspricht dies maximal einem Fahrzeug je Um‐

lauf, womit  eine Behinderung des Verkehres auf der Bundesstraße nahezu ausgeschlossen  ist. Der 

rechnerische Rückstau auf dem Grundstück der Wohnbauentwicklung beträgt maximal zwei Fahrzeuge 

in der morgendlichen Spitzenstunde. Bei einem Verkehrsaufkommen von 33 Kfz/h in den maßgeben‐

den Spitzenstunde sind zwei Fahrzeuge je Umlauf als Ausnahme zu sehen. 

Das Müllfahrzeug durchquert das Gebiet von Norden (Holmer Straße (B 431) in Richtung Süden (Ans‐

gariusweg). Der Einmündungsbereich ist so gestaltet, dass große Fahrzeuge von beiden Seiten der Bun‐

destraße einfahren können. Eine Einfahrt für Schwerverkehr von Norden kommend soll verkehrsrecht‐

lich unterbunden werden. 

 

6 Ver‐ und Entsorgung 

Ein Anschluss an die Energieversorgung, Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung sowie die 

Müllentsorgung werden im weiteren Planverfahren geklärt. 

Das Müllfahrzeug kann das Plangebiet von Norden (Holmer Straße (B 431) in Richtung Süden (Ansga‐

riusweg) durchqueren. 

Im weiteren Planverfahren wird für das Plangebiet ein Siedlungswasserwirtschaftliches Entwässerungs‐

konzept erstellt. Diese wird Berechnungen und Aussagen zum Umgang mit anfallendem Oberflächen‐

wasser und zur Ableitung des Schmutzwassers enthalten. 
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7 Altlasten / Bodenschutz 

Für den Geltungsbereich liegen keine Informationen über schädliche Bodenveränderungen, Altablage‐

rungen oder altlastenverdächtige Standorte vor.  

Der Fachdienst Umwelt des Kreises Pinneberg – Untere Bodenschutzbehörde – ist gemäß § 2 Abs. 1 

Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG) unverzüglich zu benachrichtigen, falls bei den Erschließungsar‐

beiten bzw. beim Aushub von Baugruben Auffälligkeiten im Untergrund angetroffen werden, die auf 

eine schädliche Bodenveränderung oder auf eine Altablagerung deuten. Die Erdarbeiten sind in diesem 

Fall unverzüglich in diesem Bereich zu unterbrechen.  

Falls während der Erdarbeiten bislang nicht bekannter auffälliger/ verunreinigter Bodenaushub anfällt, 

ist dieser bis zum Entscheid über die fachgerechte Entsorgung oder die Möglichkeit zur Verwendung 

auf dem Grundstück gesondert zu lagern. Dieser Bodenaushub ist vor Einträgen durch Niederschlag 

und gegen Austräge in den Untergrund, z. B. durch Folien oder Container, zu schützen. Die Entsorgung 

ist mit der zuständigen Abfallbehörde abzustimmen. 

 

8 Immissionsschutz 

Der Bebauungsplan setzt ein allgemeines Wohngebiet (WA) fest. In nördlicher, östlicher, südlicher und 

westlicher Richtung grenzen bestehende Wohnnutzungen an, welche auch  im Flächennutzungsplan 

als Wohnbauflächen (W) dargestellt werden bzw. durch Bebauungsplanrecht als allgemeine Wohnge‐

biete festgesetzt sind. In nordöstlicher Richtung schließt sich die Holmer Straße an.  

Das Plangebiet befindet sich im Einflussbereich der Holmer Straße (B 431). Im Rahmen des Bebauungs‐

planverfahrens und auf Grundlage des städtebaulichen Konzeptes wird eine schalltechnische Untersu‐

chung erarbeitet. Neben den Auswirkungen des Verkehrslärms auf das Plangebiet sind auch die lärm‐

technischen Auswirkungen durch den vorhabenbedingten Mehrverkehr auf die Umgebung zu unter‐

suchen sowie die Auswirkungen der Tiefgaragenzu‐ und ‐ausfahrten. 

 

9 Naturschutz und Landschaftspflege 

Für  die  Aufstellung  des  Bebauungsplans  im  beschleunigten  Verfahren  der  Innenentwicklung  nach 

§ 13a BauGB ist keine Umweltprüfung erforderlich, wenn durch den Bebauungsplan nicht die Zulässig‐

keit von Vorhaben begründet wird, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeits‐

prüfung (UVP) nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht un‐

terliegen und keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB 

genannten Schutzgüter (Natura 2000‐Gebiete) bestehen.  

Der Bebauungsplan bereitet keine Vorhaben vor, für die eine Pflicht zur Umweltverträglichkeitsprü‐

fung besteht. Es kann daher auf eine Umweltprüfung und auf ein Ausgleichserfordernis verzichtet wer‐
den. Unabhängig davon sind die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege sowie des Um‐

weltschutzes zu beachten und zu berücksichtigen. 
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Artenschutzrechtlich relevante Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft werden im Artenschutz‐

rechtlichen Fachbeitrag untersucht. 

 

10 Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 

‐ folgt im weiteren Planverfahren ‐ 

 

11 Flächen und Kosten 

Flächen 

Das Plangebiet dieses Bebauungsplans hat eine Größe von insgesamt ca. 15.595 m² (1,56 ha).  

Davon entfallen auf  

Allgemeine Wohngebiete (WA)  ca. 10.845 m²  

Straßenverkehrsflächen   ca.   4.750 m²  

 

Kosten 

Die  Stadt Wedel wird  die  Kosten  für  die  Erstellung  des  Bebauungsplans  dem Vorhabenträger  und 

Grundstückseigentümer übertragen. 

Parallel zum Bebauungsplan wird ein städtebaulicher Vertrag erarbeitet, der die wesentlichen Inhalte 

zur Realisierung und Absicherung der Planung regelt. 

 

12 Realisierung der Planung / Städtebaulicher Vertrag 

Die Realisierung dieses Bauprojektes ist ohne Änderung des Bebauungsplans nicht möglich. Mit Aus‐

nahme der Straßenverkehrsflächen befindet sich die Fläche im Eigentum des Vorhabenträgers. 

Parallel zum Bebauungsplanverfahren wird ein städtebaulicher Vertrag erarbeitet, der die wesentli‐

chen Inhalte zur Realisierung und Absicherung der Planung regelt. Es werden u.a. außerdem die Her‐

stellung von öffentlich gefördertem Wohnungsbau sowie die Kosten für soziale Infrastruktur und den 

Umbau des Kreuzungsbereichs vereinbart. 

Hinsichtlich der Bauflächen im geplanten festgesetzten allgemeinen Wohngebiet handelt es sich um 

einen Angebotsplan.  
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Anhang 1 

Übersicht der verwendeten Gutachten 

Folgende Gutachten und Stellungnahmen werden im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens erarbei‐

tet bzw. liegen bereits vor: 

1. Gutachten  zur  Artenschutzrechtlichen  Prüfung,  Elbberg,  Hamburg  –  Bearbeitung  im  weiteren 

Planverfahren 

2. Verkehrsgutachten, Wasser‐ und Verkehrs‐ Kontor GmbH, Neumünster, August 2023 

3. Lärmtechnische Untersuchung, Lärmkontor, Hamburg – Bearbeitung im weiteren Planverfahren 

4. Siedlungswasserwirtschaftliches Entwässerungskonzept, Lenk und Rauchfuß, Rellingen – Bearbei‐

tung im weiteren Planverfahren 

5. Baugrundbeurteilung und Gründungsberatung Eickhoff und Partner mbB, Beratende Ingenieure 

für Geotechnik, Wedel, März 2024 
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1 EINLEITUNG 

1.1 Aufgabenstellung 

In der Stadt Wedel ist über die 1. Änderung "Teilbereich Ost" des B-Planes Nr. 27b 

"Hogschlag" die Entwicklung von Wohnbebauung geplant. Die Fläche war ursprünglich 

als Teil der Südumfahrung der Altstadt vorgesehen und wird nun der Wohnnutzung 

zugeführt.  

Die betrachtete Fläche mit etwa 11.000 m² befindet sich zwischen der Holmer Straße 

(B 431) und dem Ansgariusweg. Die verkehrliche Erschließung ist zu einem großen Teil 

über die Bundesstraße vorgesehen. Hierfür soll der signalisierte Knotenpunkt Holmer 

Straße (B 431) / Lülanden baulich und signaltechnisch erweitert werden. Ein geringer 

Teil soll über eine Grundstückszufahrt an den Ansgariusweg angebunden werden. 

Zusätzlich wird die innerörtliche Rad- und Fußverkehrsinfrastruktur durch die Anlage 

eines Geh- und Radweges zwischen der Holmer Straße (B 431) und dem Ansgariusweg 

erweitert.  

Über das hier angebotene Verkehrsgutachten ist zu klären, ob und in welcher Form das 

Straßennetz in der Lage ist, das zukünftige Verkehrsaufkommen leistungsfähig zu 

bewältigen und welche begleitenden Maßnahmen für die Knotenpunkterweiterung 

erforderlich werden.  

In dem folgenden Übersichtslageplan sind das Entwicklungsgebiet, die Lage der 

Zählstelle sowie das relevante Streckennetz dargestellt. Die Abbildung 1.2 zeigt das 

Nutzungskonzept der W2A Architekten Partnerschaft mit Stand 20.02.2023. 
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Abbildung 1.1: Übersichtslageplan 

 

 
Abbildung 1.2: Nutzungskonzept (W2A Architekten Partnerschaft) 
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1.2 Darstellung der Vorgehensweise 

Die vorhandenen Verkehrsstärken wurden durch eine Verkehrserhebung erfasst. Die 

maßgebende stündliche Verkehrsstärke (MSV) wird als Bemessungsgrundlage 

entsprechend dem Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen, 

HBS 2015 [1] bestimmt. Eine Ermittlung der durchschnittlichen Tagesverkehrsstärke 

(DTV) aus den Erhebungsdaten erfolgt gemäß dem Handbuch für die Bemessung von 

Straßenverkehrsanlagen, HBS 2001/2009 [2]. 

Die allgemeine Verkehrsentwicklung im Straßennetz für den momentan in der 

Verkehrsplanung üblichen Prognosehorizont 2030/2040 wird auf Grundlage von 

strukturellen und demografischen Daten sowie statistischen Daten zum 

Verkehrsverhalten prognostiziert. Hieraus ergibt sich zunächst der Prognose-Nullfall 

d.h. ohne Entwicklungsmaßnahme. 

Für den Prognose-Planfall mit Entwicklungsmaßnahme wird das Verkehrsaufkommen 

des Vorhabens für den Tagesverkehr und die Spitzenstunden berechnet. Grundlage 

sind die Abschätzungen des Verkehrsaufkommens durch Vorhaben der Bauleitplanung, 

Ver_Bau 2022 [3] in Verbindung mit den Hinweisen zur Schätzung des 

Verkehrsaufkommen von Gebietstypen [4]. Die Verkehrsverteilung der äußeren 

Erschließung wird bestimmt und mit dem Prognose-Nullfall überlagert. 

Auf Basis dieser Überlegungen werden die Leistungsfähigkeiten der Verkehrsanlagen 

berechnet (Verkehrsfluss, Wartezeiten, Staulänge, etc.). Als Berechnungsverfahren 

dient hier das Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen, HBS 2015 [1]. 

Die Empfehlungen zur äußeren Erschließung werden daraufhin in einer Konzeptskizze 

dargestellt.  
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2 VERKEHRSANALYSE 2021 

2.1 Verkehrserhebung 

Zur Ermittlung des derzeitigen Verkehrsgeschehens wurde im Rahmen der ersten 

Betrachtung der Wohnbauentwicklung am Donnerstag, dem 03.06.2021 durch die 

Wasser- und Verkehrs- Kontor GmbH eine videoautomatische Verkehrserhebung am 

Knotenpunkt Holmer Straße (B 431) / Lülanden gemäß den Empfehlungen für 

Verkehrserhebungen, EVE 2012 [5] durchgeführt. Der Zähltag kann als repräsentativer 

Normalwerktag betrachtet werden, da keine relevanten Beeinflussungen durch 

Witterung, Ferienzeit oder Feiertage vorlagen. In der Straße Lüttdahl wurden zwischen 

der Schauenburgerstraße und dem Ansgariusweg während der Erhebung 

Baumaßnahmen mit einer Vollsperrung des Streckenabschnittes durchgeführt. Dieser 

Umstand hat jedoch für den hier betrachteten Knotenpunkt nur geringfügige 

Auswirkungen. Darüber hinaus wirkten sich einschränkenden Maßnahmen im Rahmen 

der COVID-19 Pandemie nicht relevant auf die Verkehrsanalyse aus, da aufgrund 

sinkender Inzidenzwerte die Einschränkungen im öffentlichen Leben, im Tourismus 

sowie im Schulunterricht und der Kinderbetreuung gelockert waren. 

Eine Plausibilitätsprüfung wird über die Straßenverkehrszählung der BASt aus dem Jahr 

2015 durchgeführt. Die Zählstelle 2424 0618 befindet sich in der Bundesstraße B 431 

nördlich der Hatzburgtwiete. Der Vergleich der Verkehrszahlen aus 2015 und der 

aktuell durchgeführten Verkehrszählung ist in Abschnitt 2.3 dargestellt. 

Als Zeitraum der Verkehrserhebung wurden gemäß dem Handbuch für die Bemessung 

von Straßenverkehrsanlagen, HBS 2015 [1] die morgendliche Spitzenverkehrszeit von 

6.00 bis 10.00 Uhr und die nachmittägliche Spitzenverkehrszeit von 15.00 bis 19.00 Uhr 

berücksichtigt. 
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Die Verkehrsstärken des Erhebungszeitraumes werden nachfolgend in Abbildung 2.1 

als Kraftfahrzeuge (Kfz/8h) und dem anteiligen absoluten Schwerverkehr über 3,5 t 

(SV/8h) dargestellt. 

 
Abbildung 2.1: Analyse 2021 - Erhebungszeitraum 

 

Nachfolgend werden die Spitzenstunden der morgendlichen und nachmittäglichen 

Spitzenverkehrszeit dargestellt. Die Verkehrsmengen zur morgendlichen 

Spitzenstunde von 7.30 bis 8.30 Uhr fallen dabei niedriger aus, als die der 

nachmittäglichen Spitzenstunde von 15.15 bis 16.15 Uhr. Die Lastrichtungen in der 

Bundesstraße unterscheiden sich allerdings deutlich. 

 
Abbildung 2.2: Analyse 2021 - Spitzenstunden 
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2.2 Bemessungsverkehrsstärke MSV, MSVSV 

Gemäß dem Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen, HBS 2015 [1] 

kann die aus den Viertelstundenintervallen eines Zähltages hergeleitete Spitzenstunde 

als Bemessungsverkehrsstärke MSV mit ausreichender Genauigkeit herangezogen 

werden. Aufgrund der höheren Verkehrsmenge in der nachmittäglichen Spitzenstunde 

von 15.15 bis 16.15 Uhr wird diese als Bemessungsverkehrsstärke MSV für die 

folgenden Berechnungen verwendet. Durch die ausgeprägten Lastrichtungen wird die 

morgendliche Spitzenstunde jedoch ebenfalls herangezogen. 

 

2.3 Bemessungsverkehrsstärke DTV, DTVSV 

Die Analyse-Verkehrszahlen des achtstündigen Erhebungszeitraumes werden 

entsprechend dem Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen, 

HBS 2001/2009 [2] auf die durchschnittliche Tagesverkehrsstärke (DTV) aller Tage des 

Jahres umgerechnet (siehe Tabelle 2.1). 

Demnach beträgt die Knotenpunktverkehrsstärke des Knotenpunktes Holmer Straße 

(B 431) / Lülanden im DTV 12.628 Kfz/24h mit einem Anteil von 413 Lkw/24h. Der 

Umrechnungsfaktor vom achtstündigen Erhebungszeitraum auf den DTV ergibt sich 

somit zu 1,63 für den Kfz-Verkehr und zu 1,41 für den Schwerverkehr. 
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Tabelle 2.1: Ermittlung der Umrechnungsfaktoren zum DTV, DTVSV 
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Es bestehen in der Analyse 2021 folgende durchschnittliche Tagesverkehrsstärken 

(DTV) mit anteiligem Schwerverkehr > 3,5 t (DTVSV) in den relevanten 

Streckenabschnitten: 

 
Abbildung 2.3: Durchschnittliche Tagesverkehrsstärke (DTV, DTVSV) - Analyse 2021 

 

 

Plausibilitätsprüfung: Die Zählstelle 2424 0618 der Straßenverkehrszählung 2015 

nördlich der Hatzburgtwiete beschreibt im DTV ein Verkehrsaufkommen von 

10.844 Kfz/24h im Querschnitt. Die aktuelle Verkehrserhebung zeigt in diesem Bereich 

einen DTV-Wert von etwa 11.400 Kfz/24h und somit geringfügig höher, als im Jahr 

2015. Eine Belastbarkeit der Verkehrszählung vom 03.06.21 ist somit trotz möglicher 

Einflüsse der Corona-Pandemie gegeben. Für die weiteren Betrachtungen im Zuge 

dieses Gutachtens wird daher keine Hochrechnung der Verkehrszahlen angenommen.  
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3 VERKEHRSPROGNOSE 2030/2040 

3.1 Allgemeine Verkehrsentwicklung 

Als Prognosehorizont für die Verkehrsberechnung wird das in der Verkehrsplanung 

übliche Jahr 2030 angesetzt. Es wird davon ausgegangen, dass sich die 

Verkehrsbelastung bis zum Prognosehorizont 2040 aufgrund der fortschreitenden 

Mobilitätswende mit der Bündelung von Fahrten, Verlagerung von Fahrten auf 

Verkehrsmittel des Umweltverbundes, Vermeidung von Fahrten durch Digitalisierung 

und Rückläufigkeit der Bevölkerungszahlen entsprechend des demografischen 

Wandels niedriger als im Prognosejahr 2030 darstellen wird. Somit ist die 

Berücksichtigung des Prognosehorizontes 2030 als Ansatz auf der sicheren Seite zu 

verstehen. 

Die allgemeine Verkehrsentwicklung bis zu diesem Prognosejahr, bedingt durch 

strukturelle Veränderungen außerhalb des Planungsraumes, wird anhand einer 

Prognosebetrachtung auf Grundlage der Shell-Pkw-Szenarien bis 2040 [6] sowie gemäß 

der Bevölkerungsentwicklung in den Kreisen und Kreisfreien Städten Schleswig-

Holsteins bis 2030 [7] des Statistikamtes Nord angesetzt. Hierbei werden unter 

anderem der erwarteten Veränderungen der Jahresfahrleistung je Pkw, der 

Entwicklung des Motorisierungsgrades je Einwohner, der Güterverkehrsleistung sowie 

der Bevölkerungsentwicklung Sorge getragen. 

Demnach findet in dem Kreis Pinneberg ausgehend vom Analysejahr 2021 bis zum 

Prognosejahr 2030 insgesamt eine Zunahme der Grundbelastung um ca. 2,8 % im Pkw-

Verkehr statt. 

Im Schwerverkehr wird entsprechend der Verkehrsverflechtungsprognose [8] 

landkreisweit von einer Zunahme des Transportaufkommens von 2010 bis 2030 um bis 

zu 20 % ausgegangen. Bei linearem Entwicklungsansatz entspricht dies ausgehend vom 

Basisjahr 2021 einer Verkehrszunahme um 8,1 % im Schwerverkehr (>3,5 t). 

Für den gesamten Kfz-Verkehr ergibt sich bei einem erhobenen Schwerverkehrsanteil 

von ca. 3,0 % als Mittelwert der Spitzenstunden demnach rechnerisch eine 

Verkehrszunahme um ca. 2,9 % in der Gesamtbelastung bis zum Prognosejahr 2030. 
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In der folgenden Abbildung 3.1 werden die herangezogenen Eingangsdaten sowie die 

rechnerische Ermittlung der Entwicklungsfaktoren aufgeführt. 

 
Abbildung 3.1: Prognose der allgemeinen Verkehrsentwicklung 

3.2 Prognose-Nullfall 2030 

Der Prognose-Nullfall 2030 (PNF 2030) berücksichtigt die allgemeine Verkehrs-

entwicklung bis zum Prognosejahr 2030 gemäß Abschnitt 3.1. Das 

Verkehrsaufkommen der Gebietsentwicklung wird hier noch nicht angesetzt.  

Es ergeben sich folgende Bemessungsverkehrsstärken für den Prognose-Nullfall 2030: 

TOP 4



3 Verkehrsprognose 2030/2040 Seite 14 

Stadt Wedel, 1. Änderung "Teilbereich Ost" des B-Planes Nr. 27b "Hogschlag" 

Verkehrsgutachten 

Projekt-Nr.: 121.2206 

 
Abbildung 3.2: Prognose-Nullfall 2030 - Spitzenstunden 

3.3 Verkehrsaufkommen aus Vorhaben 

Das Verkehrsaufkommen der Wohnbauentwicklung zwischen der Holmer Straße 

(B 431) und dem Ansgariusweg berechnet sich gemäß den Abschätzungen des 

Verkehrsaufkommens durch Vorhaben der Bauleitplanung, Ver_Bau 2022 [3] in 

Verbindung mit den Hinweisen zur Schätzung des Verkehrsaufkommens von 

Gebietstypen [4].  

Grundlage ist die Anzahl von maximal 105 Wohneinheiten entsprechend der aktuellen 

Planung. Die detaillierten Berechnungsergebnisse sind der Anlage 1 zu entnehmen. Die 

Berechnungen ergeben ein minimales Verkehrsaufkommen von 198 Kfz/24h und ein 

maximales Verkehrsaufkommen von 812 Kfz/24h in der Summe aus Quell- und 

Zielverkehr.  

Für die nachfolgenden Berechnungen wird der arithmetische Mittelwert unter 

Beachtung der Spitzenstundenanteile für Einwohnerverkehre von jeweils 7 % für die 

morgendliche und nachmittägliche Spitzenstunde (7.30 bis 8.30 Uhr und 15.15 bis 

16.15 Uhr) gemäß den Hinweisen zur Schätzung des Verkehrsaufkommens von 

Gebietstypen [4] verwendet. 

Tag Morgendl. Spitze Nachmittägl. Spitze 

506 Kfz/24h 

davon 24 Lkw/24h 

35 Kfz/h 

davon 2 Lkw/h 

35 Kfz/h 

davon 2 Lkw/h 
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3.4 Verkehrsverteilung 

Die aktuellen Planungen sehen vor, dass vier der fünf geplanten Häuser mit 

Geschosswohnungsbau über die Holmer Straße (B 431) erschlossen werden. Das 

südlichste Gebäude mit etwa sieben Wohneinheiten verfügt über eine 

Grundstückszufahrt an den Ansgariusweg. Das sehr geringe Verkehrsaufkommen von 

etwa 34 Kfz/24h kann problemlos über die Gemeindestraße und die angrenzenden 

vorfahrtgeregelten Knotenpunkte abgewickelt werden.  

Es wird im Weiteren somit nur die Verkehrsverteilung an der Bundesstraße betrachtet. 

Es handelt sich um 472 Kfz/24h im Tagesverkehr und jeweils 33 Kfz/h in den beiden 

Spitzenstunden. Für die Verteilung werden verkehrliche Quellen und Ziele in der 

Umgebung bestimmt und Anteilswerte abgeleitet. Der Schwerverkehr wird in dieser 

Darstellung als Quell- und Zielverkehr angenommen. Später wird es voraussichtlich ein 

Einbahnstraßensystem innerhalb des Gebietes für Müllfahrzeuge geben.  

Folgendes zusätzliches Verkehrsaufkommen ergibt sich demnach aus dem Vorhaben:  

 
Abbildung 3.3: Verkehrsverteilung - Spitzenstunden 
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3.5 Prognose-Planfall 2030 

Der Prognose-Planfall 2030 (PPF 2030) berücksichtigt die allgemeine Verkehrs-

entwicklung bis zum Prognosehorizont 2030/2040 gemäß Abschnitt 3.1. Des Weiteren 

wird der unter Abschnitt 3.3 und 3.4 aufgeführte zusätzliche Verkehr des Vorhabens 

angesetzt. 

Es ergeben sich folgende Bemessungsverkehrsstärken für den Prognose-Planfall 2030 

in den Spitzenstunden des Tages:  

 
Abbildung 3.4: Prognose-Planfall 2030 - Spitzenstunden 

 

Es bestehen im Prognose-Planfall 2030 folgende durchschnittliche Tagesverkehrs-

stärken (DTV) mit anteiligen Schwerverkehr > 3,5 t (DTVSV) in den relevanten 

Streckenabschnitten:  
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Abbildung 3.5: Prognose-Planfall 2030 - DTV, DTVSV 
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4 LEISTUNGSFÄHIGKEITSBERECHNUNG 

4.1 Grundlagen 

Die Beurteilung der Leistungsfähigkeit erfolgt nach dem Handbuch für die Bemessung 

von Straßenverkehrsanlagen, HBS 2015 [1]. Entsprechend dem Handbuch erfolgt eine 

Einstufung der Leistungsfähigkeit in Qualitätsstufen des Verkehrsablaufes (QSV). Diese 

werden mit den Buchstaben "A" bis "F" bezeichnet. Die Zuordnung einer 

Verkehrsanlage in eine Qualitätsstufe erfolgt anhand der berechneten mittleren 

Wartezeiten der Verkehrsteilnehmenden. Folgende Darstellung beschreibt die, den 

Stufen zugeordneten, Verkehrsqualitäten. 

QSV A: Die Mehrzahl der Verkehrsteilnehmenden kann nahezu ungehindert den 

Knotenpunkt passieren. Die Wartezeiten sind sehr gering. 

QSV B: Die Abflussmöglichkeiten der wartepflichtigen Verkehrsströme werden vom 

bevorrechtigten Verkehr beeinflusst. Die dabei entstehenden Wartezeiten sind gering. 

QSV C: Die Verkehrsteilnehmenden in den Nebenströmen müssen auf eine merkbare 

Anzahl von bevorrechtigten Verkehrsteilnehmenden achten. Die Wartezeiten sind 

spürbar. Es kommt zur Bildung von Stau, der jedoch weder hinsichtlich seiner 

räumlichen Ausdehnung noch bezüglich der zeitlichen Dauer eine starke 

Beeinträchtigung darstellt. 

QSV D: Die Mehrzahl der Verkehrsteilnehmenden in den Nebenströmen muss 

Haltevorgänge, verbunden mit deutlichen Zeitverlusten, hinnehmen. Für einzelne 

Verkehrsteilnehmende können die Wartezeiten hohe Werte annehmen. Auch wenn 

sich vorrübergehend ein merklicher Stau in einem Nebenstrom ergeben hat, bildet sich 

dieser wieder zurück. Der Verkehrszustand ist noch stabil. 

QSV E: Es bilden sich Staus, die sich bei der vorhandenen Belastung nicht mehr 

abbauen. Die Wartezeiten nehmen sehr große und dabei stark streuende Werte an. 

Geringfügige Verschlechterungen der Einflussgrößen können zum 

Verkehrszusammenbruch (d.h. ständig zunehmende Staulänge) führen. Die Kapazität 

wird erreicht. 

QSV F: Die Anzahl der Verkehrsteilnehmenden, die in einem Verkehrsstrom dem 

Knotenpunkt je Zeiteinheit zufließen, ist über eine Stunde größer als die Kapazität für 

diesen Verkehrsstrom. Es bilden sich lange, ständig wachsende Staus mit besonders 

hohen Wartezeiten. Diese Situation löst sich erst nach einer deutlichen Abnahme der 

Verkehrsstärken im zufließenden Verkehr wieder auf. Der Knotenpunkt ist überlastet. 
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Tabelle 4.1: Zuordnung der Verkehrsanlagen zur QSV 

 

 

Die Bewertung des gesamten Knotenpunktes erfolgt immer entsprechend der 

schwächsten Leistungsfähigkeit eines Fahrzeugstromes. In der hier durchgeführten 

Berechnung der Leistungsfähigkeit sollte die Qualitätsstufe QSV D mit einer Wartezeit 

von  70 s bei Knotenpunkten mit Lichtsignalanlage als höchstens zulässige 

Verkehrsqualität angestrebt werden. Die Qualitätsstufen QSV E und QSV F sind ein 

Indikator für eine nicht vorhandene Leistungsfähigkeit. 

 

4.2 Leistungsfähigkeitsbetrachtung 

Grundlage der Leistungsfähigkeitsberechnungen sind die ermittelten Bemessungs-

verkehrsstärken der Analyse 2021 sowie des Prognose-Planfalles 2030. Das 

Signalzeitenprogramm wird entsprechend der heutigen Schaltung entwickelt und für 

den Prognosefall angepasst. Gemäß dem Handbuch für die Bemessung von 

Straßenverkehrsanlagen, HBS 2015 [1] wird die Staulänge berücksichtigt, die in 95 % 

der Zeit während eines Bemessungsintervalls von einer Stunde nicht überschritten 

wird. Die folgende Tabelle 4.2 fasst die Ergebnisse der 

Leistungsfähigkeitsberechnungen zusammen und stellt die mittlere Wartezeit, die 

Auslastung sowie die rechnerische Staulänge für den jeweils maßgebenden 

Verkehrsstrom dar. Die vollständigen Berechnungen sind der Anlage 2 zu entnehmen. 
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Tabelle 4.2: Zusammenfassung der Leistungsfähigkeiten 

 

Die Berechnungen zeigen, dass der betrachtete Knotenpunkt sowohl in der Analyse, 

als auch mit den zusätzlichen Verkehren der Wohnbauentwicklung in einem 

leistungsfähigen Zustand ist. Mit einer mittleren Wartezeit von unter 37 Sekunden sind 

auch in der Prognose weiterhin deutliche Kapazitätsreserven vorhanden.  

Das heutige Signalzeitenprogramm weißt Schwächen auf, die ein Optimierungs-

potential zulassen, da der von Süden kommende Verkehr einen Vorlauf von etwa 20 

Sekunden vor dem von Norden kommenden Verkehr hat. Dadurch kommt es 

insbesondere morgens zu Rückstaulängen von bis zu etwa 130 m. In dem 

Signalzeitenplan der Prognose werden diese Schwächen beseitigt und die Steuerung 

optimiert, sodass der Rückstau trotz des zusätzlichen Verkehres nur noch bei etwa 

80 m liegt. Die Freigabezeiten des Festzeitprogrammes sind so gewählt, dass der 

Verkehr im öffentlichen Streckennetz möglichst leistungsfähig abgewickelt wird. Die 

Freigabe der Grundstückszufahrt ist daher nur mit einem Minimum von 10 Sekunden 

vorgesehen, wodurch sich eine Qualitätsstufe QSV C ergibt. Alle weiteren Ströme 

werden mit einer Qualitätsstufe QSV B abgewickelt. Auch mit einer veränderten 

Führung der Müllfahrzeuge kommt es demnach zu keinen Defiziten in der 

Leistungsfähigkeit. 

Es wird eine verkehrsabhängige Schaltung mit einer Freigabe auf Anforderung für die 

Nebenströme empfohlen. Damit können weitere Kapazitäten generiert und die 

Wartezeiten verkürzt werden.  
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5 GESTALTUNG DES KNOTENPUNKTES 

Die heutige Einmündung Holmer Straße (B 431) / Lülanden wird im Rahmen der 

Wohnbauentwicklung mit einer Erschließung über die Bundesstraße zu einem 

vierarmigen Knotenpunkt umgestaltet. Dabei wird die private Grundstückszufahrt in 

die Signalisierung einbezogen.  

Durch den vorhandenen Linksabbiegestreifen in der nördlichen Holmer Straße (B 431) 

besteht in der südlichen Holmer Straße (B 431) eine kleine Sperrfläche, die zukünftig 

entfallen und zu einer überbreiten Fahrbahn zur Aufstellung der linksabbiegenden 

Verkehre in das Plangebiet umfunktioniert werden kann. In der nachmittäglichen 

Spitzenstunde werden 15 linksabbiegende Fahrzeuge aus Süden kommend erwartet. 

Bei einer Umlaufzeit von 90 Sekunden entspricht dies maximal einem Fahrzeug je 

Umlauf, womit eine Behinderung des Verkehres auf der Bundesstraße nahezu 

ausgeschlossen ist.  

Der rechnerische Rückstau auf dem Grundstück der Wohnbauentwicklung beträgt 

maximal zwei Fahrzeuge in der morgendlichen Spitzenstunde. Bei einem 

Verkehrsaufkommen von 33 Kfz/h in den maßgebenden Spitzenstunde sind zwei 

Fahrzeuge je Umlauf als Ausnahme zu sehen. 

Das Müllfahrzeug durchquert das Gebiet von Norden (Holmer Straße (B 431) in 

Richtung Süden (Ansgariusweg) Der Einmündungsbereich ist so gestaltet, dass große 

Fahrzeuge von beiden Seiten der Bundestraße einfahren können.   

Die folgenden Abbildungen zeigen die Gestaltung der Grundstückszufahrt mit 

unterschiedlichen Schleppkurven.  
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Abbildung 5.1: Gestaltung Grundstückszufahrt 

 

 
Abbildung 5.2: Schleppkurve Müllfahrzeug von Süden 
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Abbildung 5.3: Schleppkurve Müllfahrzeug von Norden 
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6 ZUSAMMENFASSUNG UND EMPFEHLUNG 

6.1 Zusammenfassung 

Aufgabenstellung 

In der Stadt Wedel ist über die 1. Änderung "Teilbereich Ost" des B-Planes Nr. 27b 

"Hogschlag" die Entwicklung von Wohnbebauung vorgesehen. Die Fläche war 

ursprünglich als Teil der Südumfahrung der Altstadt vorgesehen und wird nun der 

Wohnnutzung zugeführt.  

Die betrachtete Fläche mit etwa 11.000 m² befindet sich zwischen der Holmer Straße 

(B 431) und dem Ansgariusweg. Die verkehrliche Erschließung ist zu einem großen Teil 

über die Bundesstraße vorgesehen. Hierfür soll der signalisierte Knotenpunkt Holmer 

Straße (B 431) / Lülanden erweitert werden. Ein geringer Teil soll über eine 

Grundstückszufahrt an den Ansgariusweg angebunden werden. Zusätzlich wird die 

innerörtliche Rad- und Fußverkehrsinfrastruktur durch die Anlage eines Geh- und 

Radweges zwischen der Holmer Straße (B 431) und dem Ansgariusweg erweitert.  

Über das hier angebotene Verkehrsgutachten war zu klären, ob und in welcher Form 

das Straßennetz in der Lage ist, das zukünftige Verkehrsaufkommen leistungsfähig zu 

bewältigen und welche baulichen Maßnahmen an dem signalisierten Knotenpunkt 

erforderlich werden.  

Verkehrsanalyse 2021 

Zur Ermittlung des Verkehrsgeschehens wurden am Donnerstag, den 03.06.2021 eine 

videoautomatische Verkehrserhebung am Knotenpunkt Holmer Straße (B 431) / 

Lülanden durchgeführt. 

Als Zeitraum der Erhebung wurde die morgendliche Spitzenverkehrszeit von 6.00 bis 

10.00 Uhr sowie die nachmittägliche Spitzenverkehrszeit von 15.00 bis 19.00 Uhr 

berücksichtigt. 

Als bemessungsrelevante Verkehrsstärke werden aufgrund der starken Lastrichtungen 

die morgendliche und nachmittägliche Spitzenstunde herangezogen.  
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Verkehrsprognose 

Die allgemeine Verkehrsentwicklung bis zum Jahr 2030 wird mit Zunahme des Kfz-

Verkehres um 2,9 % und des Schwerverkehres um 8,1 % angenommen.  

Das zusätzliche Verkehrsaufkommen der Wohnbauentwicklung beträgt 506 Kfz/24h im 

Tagesverkehr und jeweils 35 Kfz/h in den maßgebenden Spitzenstunden. Für die 

Verkehrsverteilung im umliegenden Streckennetz werden die potentiellen Quellen und 

Ziele im Umfeld bestimmt.  

Leistungsfähigkeitsbetrachtung 

Gemäß dem Berechnungsverfahren des Handbuches für die Bemessung von 

Straßenverkehrsanlagen, HBS 2015 [1] ist der betrachtete Knotenpunkt auch im 

Prognose-Planfall in einem leistungsfähigen Zustand.  

Gestaltung des Knotenpunktes 

Für die Erschließung der Wohnbauentwicklung wird der vorhandene signalisierte 

Knotenpunkt Holmer Straße (B 431) / Lülanden um eine Grundstückszufahrt erweitert. 

Diese wird in die Signalisierung einbezogen. Die Abbildung 5.1 zeigt eine mögliche 

Gestaltung auf Basis der bestehenden Planungen. 

 

6.2 Empfehlungen 

Aus verkehrsplanerischer Sicht bestehen keine Bedenken hinsichtlich der Entwicklung 

der Wohnbauentwicklung im Rahmen der 1. Änderung des B-Planes Nr. 27b in der 

Stadt Wedel. Die Leistungsfähigkeitsbetrachtung der signalisierten Kreuzung zeigt auch 

mit einem Festzeitprogramm keinerlei Defizite. Es wird empfohlen, die Signalisierung 

darüber hinaus mit einer Anforderung der Nebenrichtungen zu schalten.  

Die Grundstückszufahrt an der Bundesstraße ist so zu gestalteten, dass diese auch von 

Müllfahrzeugen befahren werden kann. Eine Einfahrt für Schwerverkehr von Norden 

kommend sollte verkehrsrechtlich unterbunden werden. 
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1. Eingangsdaten

Nutzung Wohneinheiten Geschossfläche

[-] [m²]

Wohnen, Geschosswohnungsbau 105

2. Bewohnerverkehr 

(gemäß Ver_Bau 2022) Einwohner je Wohneinheit: 2,40 Einw. / WE 3,00 Einw. / WE

Min Max

Einwohner: 252 Einw. 315 Einw.

(gemäß Ver_Bau 2022) Wegehäufigkeit: 3,5 Wege / 24 h 4,0 Wege / 24 h

(gemäß Ver_Bau 2022) Pkw-Besetzungsgrad: 1,5 Personen / Fz 1,3 Personen / Fz

(gemäß Ver_Bau 2022) MIV-Anteil: 30% 70%

Summe Quell-/Ziel 176 Kfz/24h 678 Kfz/24h

3. Besucherverkehr

Wohnen:

Min Max

(gemäß Ver_Bau 2022) Anteil an Bewohnerverkehr: 5% 15%

Summe Quell-/Ziel 9 Kfz/24h 102 Kfz/24h

4. Wirtschaftsverkehr

Wohnen:

Min Max

(gemäß Ver_Bau 2022) Aufkommen je Einwohner: 0,05 Lkw-Fahrten / Einw. 0,10 Lkw-Fahrten / Einw.

Summe Quell-/Ziel 13 Lkw/24h 32 Lkw/24h

Gesamtverkehrsaufkommen

Min Max

198 / 13 812 / 32

QV ZV

Verteilung Quell- und Zielverkehr 83% 17%

Quellverkehr / Zielverkehr [Kfz/h] 29 6

QV ZV

Verteilung Quell- und Zielverkehr 38% 62%

Quellverkehr / Zielverkehr [Kfz/h] 13 22

Abschätzung des Verkehrsaufkommens 
entsprechend den 'Abschätzungen des Verkehrsaufkommens durch 
Vorhaben der Bauleitplanung' (Ver_Bau 2022) i.V.m. den 'Hinweisen zur 
Schätzung des Verkehrsaufkommens von Gebietstypen' (FGSV 2006)

35 / 2

arithmetischer Tagesmittelwert [Kfz/24h davon Lkw/24h]: 506 / 24

7% des Gesamtverkehrsaufkommens

35 / 2

7% des Gesamtverkehrsaufkommens

Gesamtverkehrsaufkommen [Kfz/24h davon Lkw/24h]:

Spitzenstunde morgens, 07:30 Uhr

morgendliche Spitzenstunde [Kfz/h davon Lkw/h]:

Spitzenstunde nachmittags, 15:15 Uhr

nachmittägliche Spitzenstunde [Kfz/h davon Lkw/h]:

Anlage 1.1
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Signalzeitenplan 

LISA

Projekt Stadt Wedel, 1. Änderung B-Plan Nr. 27b

Knotenpunkt Holmer Straße (B 431) / Lülanden

Auftragsnr. 121.2206 Variante Bestand Datum 17.07.2023

Bearbeiter Wasser- und Verkehrs- Kontor Abzeichnung Anlage 2.1

0 10 20 30 40 50 60 70 80
TU=90Signal-

gruppe FA FE TF

2.1 63 83 20
63 83

K1 20 57 37
20 57

K2 0 85 85
0 85

K3 0 57 57
0 57

FR1 64 83 19
64 83

FR2 0 56 56
0 56

FR3 64 83 19
64 83

Signalzeitenplan

Eigenschaften

Signalplan-Art Normal

ID-Nr. 2

Nur Dokumentation nein

Versatz 0

Bewertung -

Betriebsart Festzeit

Sonderprogramm nein

Anfo-Nr. -

Rahmenplan -

Parametersatz -

ÖV-Parametersatz -

Detektorparametersatz

Zwischenzeitenmatrix ZZM

VB Freigabeanfang VMFA

VB Freigabeende VMFE

Min-/Max-Liste -

Einschaltplan -

Ausschaltplan -
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Holmer Straße (B 431) / Lülanden

LISA

Projekt Stadt Wedel, 1. Änderung B-Plan Nr. 27b

Knotenpunkt Holmer Straße (B 431) / Lülanden

Auftragsnr. 121.2206 Variante Bestand Datum 17.07.2023

Bearbeiter Wasser- und Verkehrs- Kontor Abzeichnung Anlage 2.2

MIV - Signalzeitenplan (TU=90) - Analyse 2021, morgendl. Spitze

Zuf Zufahrt [-]  
Fstr.Nr. Fahrstreifen-Nummer [-]  
Symbol Fahrstreifen-Symbol [-]  
SGR Signalgruppe [-]  
tF Freigabezeit [s]  
tA Abflusszeit [s]  
tS Sperrzeit [s]  
fA Abflusszeitanteil [-]  
q Belastung [Kfz/h] 
m Mittlere Anzahl eintreffender Kfz pro Umlauf [Kfz/U] 
tB Mittlerer Zeitbedarfswert [s/Kfz] 
qS Sättigungsverkehrsstärke [Kfz/h] 
C Kapazität des Fahrstreifens [Kfz/h] 
nC Abflusskapazität pro Umlauf [Kfz/U] 
NGE Mittlere Rückstaulänge bei Freigabeende [Kfz]  
NMS Mittlere Rückstaulänge bei Maximalstau [Kfz]  
NMS,95 Rückstau bei Maximalstau, der mit einer stat. Sicherheit von 95% nicht überschritten wird [Kfz]  
Lx Erforderliche Stauraumlänge [m]  
LK Länge des kurzen Aufstellstreifens [m]  
NMS,95>nK Kurzer Aufstellstreifen vorhanden [-]  
x Auslastungsgrad [-]  
tW Mittlere Wartezeit [s]  
QSV Qualitätsstufe des Verkehrsablaufs [-]  

Zuf Fstr.Nr. Symbol SGR tF

[s]
tA

[s]
tS

[s]
fA

[-]
q

[Kfz/h]
m

[Kfz/U]
tB

[s/Kfz]
qS

[Kfz/h]
C

[Kfz/h]
nC

[Kfz/U]
NGE

[Kfz]
NMS

[Kfz]
NMS,95

[Kfz]
Lx

[m]
LK
[m]

NMS,95>nK

[-]
x tW

[s]
QSV
[-]

Bemerkung

1
3 K1

2 K1

2
3 K2

2 2.1

3 1 K3

Knotenpunktssummen: 

Gewichtete Mittelwerte: 

37 38 53 0,422 599 14,975 1,838 1959 827 21 1,883 14,346 20,752 127,127 - 0,724 29,845 B 


37 38 53 0,422 64 1,600 2,032 1772 464 12 0,089 1,314 3,253 22,036 34,000 - 0,138 26,119 B 


85 86 5 0,956 62 1,550 1,931 1864 1782 45 0,020 0,091 0,601 3,869 - 0,035 0,130 A 


20 21 70 0,233 33 0,825 1,841 1955 456 11 0,043 0,687 2,089 12,822 14,000 - 0,072 27,264 B 


57 58 33 0,644 282 7,050 1,915 1880 1210 30 0,172 3,125 6,115 38,781 - 0,233 7,222 A 


1040 4739

0,493 21,467

    TU = 90 s    T = 3600 s    Instationaritätsfaktor = 1,1
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Holmer Straße (B 431) / Lülanden

LISA

Projekt Stadt Wedel, 1. Änderung B-Plan Nr. 27b

Knotenpunkt Holmer Straße (B 431) / Lülanden

Auftragsnr. 121.2206 Variante Bestand Datum 17.07.2023

Bearbeiter Wasser- und Verkehrs- Kontor Abzeichnung Anlage 2.3

MIV - Signalzeitenplan (TU=90) - Analyse 2021, nachmittägl. Spitze

Zuf Zufahrt [-]  
Fstr.Nr. Fahrstreifen-Nummer [-]  
Symbol Fahrstreifen-Symbol [-]  
SGR Signalgruppe [-]  
tF Freigabezeit [s]  
tA Abflusszeit [s]  
tS Sperrzeit [s]  
fA Abflusszeitanteil [-]  
q Belastung [Kfz/h] 
m Mittlere Anzahl eintreffender Kfz pro Umlauf [Kfz/U] 
tB Mittlerer Zeitbedarfswert [s/Kfz] 
qS Sättigungsverkehrsstärke [Kfz/h] 
C Kapazität des Fahrstreifens [Kfz/h] 
nC Abflusskapazität pro Umlauf [Kfz/U] 
NGE Mittlere Rückstaulänge bei Freigabeende [Kfz]  
NMS Mittlere Rückstaulänge bei Maximalstau [Kfz]  
NMS,95 Rückstau bei Maximalstau, der mit einer stat. Sicherheit von 95% nicht überschritten wird [Kfz]  
Lx Erforderliche Stauraumlänge [m]  
LK Länge des kurzen Aufstellstreifens [m]  
NMS,95>nK Kurzer Aufstellstreifen vorhanden [-]  
x Auslastungsgrad [-]  
tW Mittlere Wartezeit [s]  
QSV Qualitätsstufe des Verkehrsablaufs [-]  

Zuf Fstr.Nr. Symbol SGR tF

[s]
tA

[s]
tS

[s]
fA

[-]
q

[Kfz/h]
m

[Kfz/U]
tB

[s/Kfz]
qS

[Kfz/h]
C

[Kfz/h]
nC

[Kfz/U]
NGE

[Kfz]
NMS

[Kfz]
NMS,95

[Kfz]
Lx

[m]
LK
[m]

NMS,95>nK

[-]
x tW

[s]
QSV
[-]

Bemerkung

1
3 K1

2 K1

2
3 K2

2 2.1

3 1 K3

Knotenpunktssummen: 

Gewichtete Mittelwerte: 

37 38 53 0,422 407 10,175 1,823 1975 833 21 0,579 7,989 12,769 77,610 - 0,489 21,445 B 


37 38 53 0,422 43 1,075 1,957 1840 291 7 0,097 1,024 2,735 17,838 34,000 - 0,148 33,867 B 


85 86 5 0,956 96 2,400 1,885 1910 1826 46 0,031 0,142 0,779 4,894 - 0,053 0,153 A 


20 21 70 0,233 16 0,400 1,800 2000 466 12 0,019 0,328 1,297 7,782 14,000 - 0,034 26,831 B 


57 58 33 0,644 637 15,925 1,839 1958 1261 32 0,622 9,024 14,104 86,570 - 0,505 10,228 A 


1199 4677

0,441 14,363

    TU = 90 s    T = 3600 s    Instationaritätsfaktor = 1,1
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Signalzeitenplan

LISA

Projekt Stadt Wedel, 1. Änderung B-Plan Nr. 27b

Knotenpunkt Holmer Straße (B 431) / Lülanden

Auftragsnr. 121.2206 Variante Planung 4-armig Datum 17.07.2023

Bearbeiter Wasser- und Verkehrs- Kontor Abzeichnung Anlage 2.4

0 10 20 30 40 50 60 70 80
TU=90Signal-

gruppe FA FE TF

K1 24 83 59
24 83

K2 0 17 17
0 17

K3 24 83 59
24 83

K 4 0 10 10
0 10

FR1 0 17 17
0 17

FR2 22 83 61
22 83

FR3 0 17 17
0 17

FR 4 24 82 58
24 82

Signalzeitenplan

Eigenschaften

Signalplan-Art Normal

ID-Nr. 1

Nur Dokumentation nein

Versatz 0

Bewertung HBS 2015: PPF 2030 - morgendl. Spitze

Betriebsart Festzeit

Sonderprogramm nein

Anfo-Nr. -

Rahmenplan -

Parametersatz -

ÖV-Parametersatz -

Detektorparametersatz

Zwischenzeitenmatrix ZZM

VB Freigabeanfang VMFA

VB Freigabeende VMFE

Min-/Max-Liste -

Einschaltplan -

Ausschaltplan -
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Holmer Straße (B 431) / Lülanden / Erschließung Wohnen

LISA

Projekt Stadt Wedel, 1. Änderung B-Plan Nr. 27b

Knotenpunkt Holmer Straße (B 431) / Lülanden

Auftragsnr. 121.2206 Variante Planung 4-armig Datum 18.07.2023

Bearbeiter Wasser- und Verkehrs- Kontor Abzeichnung Anlage 2.5

MIV - Signalzeitenplan (TU=90) - PPF 2030 - morgendl. Spitze

Zuf Zufahrt [-]  
Fstr.Nr. Fahrstreifen-Nummer [-]  
Symbol Fahrstreifen-Symbol [-]  
SGR Signalgruppe [-]  
tF Freigabezeit [s]  
tA Abflusszeit [s]  
tS Sperrzeit [s]  
fA Abflusszeitanteil [-]  
q Belastung [Kfz/h] 
m Mittlere Anzahl eintreffender Kfz pro Umlauf [Kfz/U] 
tB Mittlerer Zeitbedarfswert [s/Kfz] 
qS Sättigungsverkehrsstärke [Kfz/h] 
C Kapazität des Fahrstreifens [Kfz/h] 
nC Abflusskapazität pro Umlauf [Kfz/U] 
NGE Mittlere Rückstaulänge bei Freigabeende [Kfz]  
NMS Mittlere Rückstaulänge bei Maximalstau [Kfz]  
NMS,95 Rückstau bei Maximalstau, der mit einer stat. Sicherheit von 95% nicht überschritten wird [Kfz]  
Lx Erforderliche Stauraumlänge [m]  
LK Länge des kurzen Aufstellstreifens [m]  
NMS,95>nK Kurzer Aufstellstreifen vorhanden [-]  
x Auslastungsgrad [-]  
tW Mittlere Wartezeit [s]  
QSV Qualitätsstufe des Verkehrsablaufs [-]  

Zuf Fstr.Nr. Symbol SGR tF

[s]
tA

[s]
tS

[s]
fA

[-]
q

[Kfz/h]
m

[Kfz/U]
tB

[s/Kfz]
qS

[Kfz/h]
C

[Kfz/h]
nC

[Kfz/U]
NGE

[Kfz]
NMS

[Kfz]
NMS,95

[Kfz]
Lx

[m]
LK
[m]

NMS,95>nK

[-]
x tW

[s]
QSV
[-]

Bemerkung

1
3 K1

2 K1

2
3 K2

2 K2

3 1 K3

4 1 K 4

Knotenpunktssummen: 

Gewichtete Mittelwerte: 

59 60 31 0,667 617 15,425 1,840 1957 1305 33 0,541 8,045 12,842 78,747 - 0,473 8,782 A 


59 60 31 0,667 66 1,650 2,045 1760 603 15 0,068 1,194 3,042 20,734 34,000 - 0,109 20,585 B 


17 18 73 0,200 65 1,625 2,094 1719 344 9 0,131 1,482 3,541 22,733 - 0,189 31,302 B 


17 18 73 0,200 34 0,850 1,922 1873 337 8 0,062 0,772 2,258 13,846 14,000 - 0,101 31,480 B 


59 60 31 0,667 294 7,350 1,927 1868 1207 30 0,183 3,272 6,331 40,303 - 0,244 7,240 A 


10 11 80 0,122 27 0,675 1,849 1947 227 6 0,075 0,679 2,073 12,923 - 0,119 36,770 C 


1103 4023

0,355 12,176

    TU = 90 s    T = 3600 s    Instationaritätsfaktor = 1,1
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Holmer Straße (B 431) / Lülanden / Erschließung Wohnen

LISA

Projekt Stadt Wedel, 1. Änderung B-Plan Nr. 27b

Knotenpunkt Holmer Straße (B 431) / Lülanden

Auftragsnr. 121.2206 Variante Planung 4-armig Datum 18.07.2023

Bearbeiter Wasser- und Verkehrs- Kontor Abzeichnung Anlage 2.6

MIV - Signalzeitenplan (TU=90) - PPF 2030 - nachmittägl. Spitze

Zuf Zufahrt [-]  
Fstr.Nr. Fahrstreifen-Nummer [-]  
Symbol Fahrstreifen-Symbol [-]  
SGR Signalgruppe [-]  
tF Freigabezeit [s]  
tA Abflusszeit [s]  
tS Sperrzeit [s]  
fA Abflusszeitanteil [-]  
q Belastung [Kfz/h] 
m Mittlere Anzahl eintreffender Kfz pro Umlauf [Kfz/U] 
tB Mittlerer Zeitbedarfswert [s/Kfz] 
qS Sättigungsverkehrsstärke [Kfz/h] 
C Kapazität des Fahrstreifens [Kfz/h] 
nC Abflusskapazität pro Umlauf [Kfz/U] 
NGE Mittlere Rückstaulänge bei Freigabeende [Kfz]  
NMS Mittlere Rückstaulänge bei Maximalstau [Kfz]  
NMS,95 Rückstau bei Maximalstau, der mit einer stat. Sicherheit von 95% nicht überschritten wird [Kfz]  
Lx Erforderliche Stauraumlänge [m]  
LK Länge des kurzen Aufstellstreifens [m]  
NMS,95>nK Kurzer Aufstellstreifen vorhanden [-]  
x Auslastungsgrad [-]  
tW Mittlere Wartezeit [s]  
QSV Qualitätsstufe des Verkehrsablaufs [-]  

Zuf Fstr.Nr. Symbol SGR tF

[s]
tA

[s]
tS

[s]
fA

[-]
q

[Kfz/h]
m

[Kfz/U]
tB

[s/Kfz]
qS

[Kfz/h]
C

[Kfz/h]
nC

[Kfz/U]
NGE

[Kfz]
NMS

[Kfz]
NMS,95

[Kfz]
Lx

[m]
LK
[m]

NMS,95>nK

[-]
x tW

[s]
QSV
[-]

Bemerkung

1
3 K1

2 K1

2
3 K2

2 K2

3 1 K3

4 1 K 4

Knotenpunktssummen: 

Gewichtete Mittelwerte: 

59 60 31 0,667 423 10,575 1,825 1973 1316 33 0,273 4,754 8,442 51,361 - 0,321 7,096 A 


59 60 31 0,667 44 1,100 1,953 1843 395 10 0,069 0,955 2,608 16,978 34,000 - 0,111 29,106 B 


17 18 73 0,200 101 2,525 2,045 1760 352 9 0,230 2,373 4,978 31,212 - 0,287 32,906 B 


17 18 73 0,200 16 0,400 1,881 1914 355 9 0,026 0,355 1,363 8,178 14,000 - 0,045 30,405 B 


59 60 31 0,667 670 16,750 1,844 1952 1265 32 0,696 9,694 14,960 91,824 - 0,530 10,515 A 


10 11 80 0,122 12 0,300 1,913 1882 209 5 0,033 0,301 1,229 8,067 - 0,057 36,359 C 


1266 3892

0,411 12,377

    TU = 90 s    T = 3600 s    Instationaritätsfaktor = 1,1
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öffentlich 
 
Verantwortlich: 
Fachdienst Stadt- u. Landschaftsplanung 

 
 

BESCHLUSSVORLAGE 

 
Geschäftszeichen 
2-61/Ho 

Datum 
24.07.2024 BV/2024/058 

 
Beratungsfolge Zuständigkeit Termine 
Planungsausschuss Entscheidung 03.09.2024 

 
Einvernehmen nach BauGB 
hier: Theaterstraße 3, 22880 Wedel,  
Erneuerung und Umbau des Parkplatzes 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

Der Planungsausschuss beschließt, 
 
das Einvernehmen der Gemeinde gemäß § 30 und 36 Abs. 1 BauGB für die Erneuerung bzw. den 
Umbau des Parkplatzes an der Theaterstraße, zu erteilen.  
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Fortsetzung der Vorlage Nr. BV/2024/058 

Ziele 
 

1. Strategischer Beitrag des Beschlusses 
(Bezug auf Produkt / Handlungsfeld / Oberziele) 
 
 
 
Darstellung des Sachverhaltes 
 

 
Bauvorhaben 
 
Bauantrag für die Erneuerung bzw. den Umbau des Parkplatzes 

Baugrundstück 
 
Theaterstraße 3, 22880Wedel 
 Eingangsdatum des Bauantrages 
 
12.07.2024 

Geschossigkeit des Bauvorhabens 
 
      

 
 
 
Begründung der Verwaltungsempfehlung 
 

Begründung: 
 
Das Baugrundstück liegt 
 

 in einem Gebiet, für das ein rechtsverbindlicher Bebauungsplan nicht besteht, 
 im Außenbereich 
 im Bereich des rechtsverbindlichen B-Planes Nr. 30, 4. Änderung, „Rosengarten“, Teilbereich 
Mitte, weicht jedoch von dessen Festsetzungen ab,  
hier: Im Kerngebiet sind Stellplätze nur in Tiefgaragen zulässig 

 
Der Bebauungsplan Nr. 30, 4. Änderung sieht den Neubau eines 12 geschossigen 
Verwaltungsgebäudes mit Tiefgarage auf der bisherigen Parkplatzfläche an der Theaterstraße vor 
und setzt von daher fest, dass auf der Fläche ausschließlich Stellplätze in Tiefgaragen hergestellt 
werden dürfen.  
 
Der Eigentümer möchte bis zum Bau des geplanten Gebäudes die vorhandene provisorisch 
hergestellte Stellplatzfläche an der Theaterstraße erneuern bzw. umbauen. In diesem Zuge sollen 
die 141 Stellplätze markiert und in 3 Nutzungsbereiche eingeteilt werden. 

- Parkplatz für Mitarbeitende der Medac (52) 
- Reservierte Parkplätze z.B. für das Ärztehaus (46) sowie 
- freigegebene Parkplätze für die Öffentlichkeit (43).  

Die Nutzungszeit des Parkplatzes wird für max. 10 Jahre angegeben, eine Befristung der 
Baugenehmigung ist vorgesehen. 
 
Darstellung von Alternativen und deren Konsequenzen mit finanziellen Auswirkungen 
 

Finanzielle Auswirkungen entstehen durch die Erteilung des Einvernehmens nicht. 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen:  ja  nein 
 

Mittel sind im Haushalt bereits veranschlagt  ja  teilweise   nein 
 

Es liegt eine Ausweitung oder Neuaufnahme von freiwilligen Leistungen vor:  ja  nein 
 

Die Maßnahme / Aufgabe ist  vollständig gegenfinanziert  (durch Dritte) 
  teilweise gegenfinanziert (durch Dritte) 
  nicht gegenfinanziert, städt. Mittel erforderlich 
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Fortsetzung der Vorlage Nr. BV/2024/058 

Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 21.02.2019 zum Handlungsfeld 8 (Finanzielle Handlungsfähigkeit) 
sind folgende Kompensationen für die Leistungserweiterung vorgesehen: 

 
(entfällt, da keine Leistungserweiterung) 
 
 
 

Ergebnisplan 
2024 alt 2024 neu 2025 2026 2027 2028 ff. Erträge / Aufwendungen 

 in EURO 
*Anzugeben bei Erträge, ob Zuschüsse / Zuweisungen, Transfererträge, Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge 
Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalkosten, Sozialtransferaufwand, Sachaufwand, Zuschüsse, Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen 

Erträge*                                     
Aufwendungen*                                     
Saldo (E-A)                                     
       

2024 alt 2024 neu  2025 2026 2027 2028 ff. Investition 
in EURO 

Investive Einzahlungen                                     
Investive Auszahlungen                                     
Saldo (E-A)                                     

 
 

 
Anlage/n 
 

1 Beratungsgegenstand_Theaterstraße 3 
2 Lageplan_Theaterstraße 3 
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öffentlich 
 
Verantwortlich: 
Fachdienst Stadt- u. Landschaftsplanung 

 
 

BESCHLUSSVORLAGE 

 
Geschäftszeichen 
 

Datum 
31.07.2024 BV/2024/065 

 
Beratungsfolge Zuständigkeit Termine 
Planungsausschuss Entscheidung 03.09.2024 

 
Einvernehmen nach dem BauGB 
hier: Elbring 2 - Neubau einer Lagerhalle sowie eines Bürotrakts 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

Der Planungsausschuss beschließt das Einvernehmen der Gemeinde gemäß §§ 30 und 36 Abs. 1 
BauGB für den Neubau einer Lagerhalle sowie eines Bürotraktes am Elbring 2 zu erteilen. 
 
 
 
 
  

TOP 5.2



Fortsetzung der Vorlage Nr. BV/2024/065 

Ziele 
 

1. Strategischer Beitrag des Beschlusses 
(Bezug auf Produkt / Handlungsfeld / Oberziele) 
 
Handlungsfeld 5 (Wirtschaft)  
Die Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Wedel ist hoch.  
 
2. Maßnahmen und Kennzahlen für die Zielerreichung des Beschlusses 
 
 
Darstellung des Sachverhaltes 
 

 
Bauvorhaben 
Bauantrag zum Neubau einer Lagerhalle sowie eines Bürotrakts 

Baugrundstück 
Elbring 2 
 
Eingangsdatum der Bauvoranfrage/ des 
Bauantrages 
Bauantrag: 17.06.2024 
Nachforderungen: 19.07.2024 

Geschossigkeit des Bauvorhabens 
Lagerhalle: 1 Vollgeschoss 
Bürotrakt: 3 Vollgeschosse 

 
Gebäudehöhe 
Erschließungskern: 7,70 m 
Lagerhalle: 10,45 m 
Bürotrakt: 11,98 m 

Dachform 
Flachdach 

GRZ 
0,65 

GFZ 
0,42 

 
Gegenwärtig ist das Grundstück Elbring 2 unbebaut. Der Bauherr möchte auf diesem Grundstück 
eine Lagerhalle sowie einen Bürotrakt errichten, die durch einen Erschließungskern miteinander 
verbunden sind. Die eingeschossige Lagerhalle umfasst rd. 365 m2, der Bürotrakt rd. 600 m2 

Nutzfläche. Diese 600 m2 Nutzfläche verteilen sich auf drei Vollgeschosse ohne zusätzliches 
Staffelgeschoss.  
 
Begründung der Verwaltungsempfehlung 
 

Das Baugrundstück liegt 
 in einem Gebiet, für das ein rechtsverbindlicher Bebauungsplan nicht besteht, 
 im Außenbereich 
 im Bereich des rechtsverbindlichen B-Planes Nr. 88 "BusinessPark Elbufer Wedel“ 1. Änderung 

für das Gebiet: „zwischen Tinsdaler Weg, Grenzweg, Elbe und Kraftwerk“ weicht jedoch von dessen 
Festsetzungen ab, hier:  
 
Baulinie: 
Der Bebauungsplan setzt entlang des Elbrings eine Baulinie fest. Gemäß § 23 Abs. 2 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) gilt: „Ist eine Baulinie festgesetzt, so muss auf dieser Linie 
gebaut werden. Ein Vor- oder Zurücktreten von Gebäudeteilen in geringfügigem Ausmaß kann 
zugelassen werden.“ Das Bauvorhaben hält diese Festsetzung zum Großteil ein, allerdings soll der 
die Lagerhalle mit dem Bürotrakt verbindende Erschließungskern um 1,50 Meter zurückspringen, um 
so eine überdachte Eingangssituation und die Adressbildung zu generieren. Der Rücksprung soll auf 
einer Länge von 7,50 Metern erfolgen. Die ursprünglich geplante, durchgehende Fassadenfront 
parallel zum Elbring wird hierdurch nicht wesentlich beeinträchtigt. Bei einer Gebäudelänge von 
insgesamt rd. 42 Metern parallel zum Elbring sind der Rücksprung als geringfügig und der 
Erschließungskern als untergeordnet anzusehen. Der Befreiung von der Baulinie um 1,5 Meter auf 
einer Länge von 7,5 Metern kann daher zugestimmt werden.  
 
Gebäudehöhe: 
Im „Masterplan BusinessPark Elbufer Wedel“ wurde auf dem in Rede stehenden Grundstück die 
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Fortsetzung der Vorlage Nr. BV/2024/065 

Möglichkeit eines Hochpunktes, der als Orientierungspunkt aus der Industriestraße fungieren sollte, 
vorgesehen. Der Bebauungsplan setzt für das gesamte Grundstück jedoch lediglich eine Mindest-
Gebäudehöhe von zehn Metern und eine maximale Gebäudehöhe von 24 Metern fest. Mit dieser 
Festsetzung wurde ursprünglich, neben der Möglichkeit eines Hochpunktes, das Ziel einer 
durchgehenden Fassadenfront, die entlang des Elbrings einen urbanen Charakter erhält, verfolgt. 
Das Bauvorhaben hält diese Festsetzung zum Großteil ein, allerdings soll der die Lagerhalle mit dem 
Bürotrakt verbindende Erschließungskern maximal 7,70 Meter hoch werden, um so eine bauliche 
Trennung zwischen Lagerhalle und Bürotrakt und die Adressbildung zu generieren. Die ursprünglich 
geplante, durchgehende Fassadenfront parallel zum Elbring wird hierdurch nicht wesentlich 
beeinträchtigt. Bei einer Gebäudelänge von insgesamt rd. 42 Metern parallel zum Elbring ist die 
Befreiung von der Mindest-Gebäudehöhe für diesen untergeordneten Gebäudeteil als geringfügig 
anzusehen und ihr kann daher zugestimmt werden. 
 
Stellplätze: 
Der Bebauungsplan setzt mit der textlichen Festsetzung 5.1. fest, dass „Stellplätze und Garagen bis 
zu einer Grundstückstiefe von 20 m, gemessen von der Straßenbegrenzungslinie der Planstraße 
Elbring, unzulässig“ sind. Diese Festsetzung verfolgt das städtebauliche Ziel, die vom Elbring 
einsehbaren privaten Grundstücksflächen von Stellplätzen und Garagen freizuhalten und die 
parkenden PKW aus dem öffentlichen Raum uneinsehbar auf dem privaten Grundstück 
unterzubringen. Aufgrund des spezifischen Grundstückszuschnitts, an seiner nördlichen 
Flurstücksgrenze weist es lediglich rd. 17 Meter Tiefe auf, stellt diese Festsetzung eine besondere 
Herausforderung dar. Die erforderlichen Stellplätze werden wie geplant auf dem hinteren 
Grundstücksteil hergestellt, durch die Lagerhalle sowie den Bürotrakt abgeschirmt und sind somit 
aus dem öffentlichen Raum nicht einsehbar. Der Befreiung von der textlichen Festsetzung 5.1 kann 
daher zugestimmt werden.  
 
Darstellung von Alternativen und deren Konsequenzen mit finanziellen Auswirkungen 
 

 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen:  ja  nein 
 

Mittel sind im Haushalt bereits veranschlagt  ja  teilweise   nein 
 

Es liegt eine Ausweitung oder Neuaufnahme von freiwilligen Leistungen vor:  ja  nein 
 

Die Maßnahme / Aufgabe ist  vollständig gegenfinanziert  (durch Dritte) 
  teilweise gegenfinanziert (durch Dritte) 
  nicht gegenfinanziert, städt. Mittel erforderlich 
 

Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 21.02.2019 zum Handlungsfeld 8 (Finanzielle Handlungsfähigkeit) 
sind folgende Kompensationen für die Leistungserweiterung vorgesehen: 

 
(entfällt, da keine Leistungserweiterung) 
 
 
 

Ergebnisplan 
2024 alt 2024 neu 2025 2026 2027 2028 ff. Erträge / Aufwendungen 

 in EURO 
*Anzugeben bei Erträge, ob Zuschüsse / Zuweisungen, Transfererträge, Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge 
Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalkosten, Sozialtransferaufwand, Sachaufwand, Zuschüsse, Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen 

Erträge*                                     
Aufwendungen*                                     
Saldo (E-A)                                     
       

2024 alt 2024 neu  2025 2026 2027 2028 ff. Investition 
in EURO 

Investive Einzahlungen                                     
Investive Auszahlungen                                     
Saldo (E-A)                                     
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Fortsetzung der Vorlage Nr. BV/2024/065 

 

 
Anlage/n 
 

1 Anlage-1_2024-08-01_Elbring_2_ALKIS (NUR DIGITAL) 
2 Anlage-2_2024-08-01_Elbring_2_Lageplan_geschwaerzt (NUR DIGITAL) 
3 Anlage-3_2024-08-01_Elbring_2_Ansichten_geschwaerzt (NUR DIGITAL) 
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öffentlich 
 
Verantwortlich: 
Fachdienst Bauverwaltung und öffentliche Flächen 

 
 

BESCHLUSSVORLAGE 

 
Geschäftszeichen 
2-60/602 Boe / Kr 

Datum 
22.07.2024 BV/2024/057 

 
Beratungsfolge Zuständigkeit Termine 
Planungsausschuss Kenntnisnahme 03.09.2024 
Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss Entscheidung 05.09.2024 

 
Verkehrsgerechter Ausbau des Doppelknotens Pinneberger Straße / 
Breiter Weg / Autal (sogen. "S-Kurve") - Vorplanung 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

Der Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss beschließt, die Straßenausbauplanung des Doppel-
knotens Pinneberger Straße / Breiter Weg / Autal entsprechend der Variante 3 (LSA – ähnlich 
Bestand) der in dieser Beschlussvorlage dargestellten Ausbauvarianten fortzusetzen und eine 
Verbesserung des Verkehrsflusses sowie der Fußgänger- und Radverkehrsführung, insbesondere für 
Schulkinder/Schüler, in diesem Bereich herbeizuführen.  
Die Planungen enden vorerst mit der Genehmigungsplanung (gem. LPH 4 der HOAI), die dem Land  
S-H (LBV NL IZ) vorzulegen ist. 
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Fortsetzung der Vorlage Nr. BV/2024/057 

Ziele 
 

1. Strategischer Beitrag des Beschlusses (Bezug auf Produkt / Handlungsfeld / Oberziele) 
 

Handlungsfeld 3: Stadtentwicklung – Wedel hat einen ausgewogenen Verkehrsmix. 
 
2. Maßnahmen und Kennzahlen für die Zielerreichung des Beschlusses: . / . 
 
 
Darstellung des Sachverhaltes 
 

Für die zukünftige Stadtentwicklung soll der Verkehrsknotenpunkt Pinneberger Straße (L105) / 
Breiter Weg / Autal ausgebaut werden. Der Doppelknoten liegt im nördlichen Teil der Stadt Wedel 
und stellt eine wichtige Verkehrsverbindung zwischen dem Stadtgebiet Wedel über die L105 zur 
Stadt Pinneberg dar. Der Breite Weg und das Autal sind Gemeindestraßen mit vorwiegend 
flächenerschließender Verbindungsfunktion und überregionalen Verkehrsanteilen. 
 

Durch den Ausbau soll zum einen das nordöstlich gelegene Moorweggebiet eine verbesserte 
Anbindung an die Stadtmitte erhalten, zum anderen soll die Leistungsfähigkeit der übergeordneten 
Straßenzüge Pinneberger Straße und Autal (Anbindung an B431) verbessert werden.  
Des Weiteren soll in diesem Bereich eine Verbesserung der Fußgänger- und Radverkehrsführung, 
insbesondere für Schulkinder, erzielt werden. 
 

Der Knotenpunkt Pinneberger Straße (L105) / Breiter Weg / Wiedetwiete ist eine vierarmige, 
vollsignalisierte Kreuzung, mit einer separaten Linksabbiegespur in den Breiten Weg. Der Breite 
Weg hat eine separate Rechtsabbiegespur in Richtung Pinneberg.  
Die Wiedetwiete befindet sich ca. 15 m südlich der Einmündung Breiter Weg. Die Einfahrt in die 
Wiedetwiete ist mit VZ 267 untersagt; es ist nur eine Ausfahrt in Richtung Osten, auf die 
Pinneberger Straße möglich. 
Die Gehwege befinden sich teilweise in einem unzureichenden Zustand, da sie entweder zu schmal 
oder unbefestigt sind. Separate Radwege fehlen in Gänze. Radfahrende dürfen jedoch durch das 
Hinweis-VZ „Radfahrer frei“ den südseitigen Gehweg am Breiten Weg nutzen.  
 

Die Einmündung Breiter Weg / Autal ist ebenfalls voll signalisiert und mit dem Nachbarknoten 
verkehrsabhängig koordiniert. Auf der westlichen Seite befindet sich ein benutzungspflichtiger 
Radweg. Auf der östlichen Seite darf der Radfahrer den Gehweg mit „Radfahrer frei“ nutzen.  
 

An den signalisierten Knotenpunkten besteht eine Busbeschleunigung für die Linien 289 und 389 zur 
Förderung des ÖPNV. Die zulässige Geschwindigkeit für den motorisierten Individualverkehr (MIV) 
beträgt 50 Km/h. 
 

Im Jahr 2008 wurde eine Verkehrsuntersuchung durchgeführt, um Möglichkeiten einer 
leistungsfähigeren Verkehrsabwicklung am Knoten Pinneberger Straße (L 105) zu finden. Als 
Ergebnis wurde im Jahr 2009 ein zusätzlicher Rechtsabbiegestreifen in der Straße Breiter Weg (in 
Richtung Pinneberg) in Verbindung mit einer Vollsignalisierung des Knotens als „Provisorium“ (bis 
zum geplanten Ausbau des Doppelknotens /„S-Kurve“) baulich umgesetzt. 
 

Eine aktuelle Verkehrsuntersuchung hat ergeben, dass die im Jahr 2009 umgebaute Einmündung 
Breiter Weg / Pinneberger Straße und die damit verbundene Doppelsignalisierung mit der 
Einmündung Autal / Breiter Weg leistungsfähig ist. D. h. die Verkehrsströme können auch in den 
Spitzenstunden mit der vorhandenen Signalisierung gut abgewickelt werden. 
Eine im Jahr 2020 vom Wasser- und Verkehrs-Kontor (WVK) erstellte Verkehrsuntersuchung, im 
Zusammenhang mit der Entwicklung „Wedel Nord, 1. Bauabschnitt“ kam ebenfalls zu dem Ergebnis, 
dass der lichtsignalisierte Knotenpunkt Breiter Weg / Pinneberger Straße / Wiedtwiete in seiner 
derzeitigen Ausstattung in der Lage ist, das Verkehrsaufkommen des Prognose-Planfalls 2030 mit 
einer ausreichenden Qualitätsstufe leistungsfähig abzuwickeln. 
  

Der nichtmotorisierte Verkehr (Fußgänger, Radfahrende etc.) findet jedoch bei der derzeitigen 
Ausgestaltung der beiden Knotenpunkte keine ausreichende Berücksichtigung. 
 

Mit der neuen Planung des Doppelknotens soll nunmehr eine verkehrstechnische Lösung gefunden 
werden, die die Abwicklung aller Verkehre gewährleistet.  
 

Einen besonders hohen Stellenwert soll die Schulwegsicherung, mit Förderung des ÖPNV und des 
Radverkehrs unter dem Aspekt der „Mobilitätswende“ erhalten.  
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In diesem Zusammenhang sollen die Nebenflächen neu gegliedert und die Fahrbahnflächen den 
zukünftigen Verkehrsverhältnissen angepasst werden.  
 

Derzeit wird die Straße Breiter Weg vom Autal beginnend in Richtung Osten (Moorweg) überplant. 
Die neue Planung des Doppelknotens wird mit diesen Planungen abgestimmt. 
 
 
Begründung der Verwaltungsempfehlung 
 

Mit dem Ausbau des Doppelknotens soll die Leistungsfähigkeit und Sicherheit aller Verkehrsteil-
nehmer sichergestellt und verbessert werden. Dazu sind neben der verkehrstechnischen Planung 
auch entsprechende Leistungsfähigkeitsnachweise beauftragt und erarbeitet worden. Auch soll eine 
ökologisch nachhaltige Entwässerung der Verkehrsflächen berücksichtigt werden. Auf dieser 
Grundlage sind für die Entscheidungsfindung mehrere Ausbauvarianten erarbeitet worden. 
 

Für die verkehrstechnische Untersuchung wurden Daten aus einer Verkehrszählung vom 02.02.2023 
zu Grunde gelegt. Dabei wurden auch die Verkehrsströme des Fuß- und Radverkehrs erfasst. 
Für die Spitzenstunden lässt sich mit dem vorhandenen Signalprogramm eine ausreichende 
Leistungsfähigkeit des motorisierten Verkehrs (MIV / ÖPNV) nachweisen. Leichte Probleme zeigt 
jedoch die nördliche Zufahrt der Pinneberger Straße, da der Linksabbieger (Richtung Breiter Weg) 
überstaut wird; rein rechnerisch aber nicht überlastet ist. Ein Nachweis für den Prognoseverkehr-
Planfall 2030 wird erst im Rahmen der Entwurfs-/Genehmigungsplanung erbracht. 
Eine grundsätzliche Verbesserung für den Kfz-Verkehr würde sich jedoch ergeben, wenn die 
Lichtsignalanlage (LSA) an/in der Wiedetwiete entfällt und somit keine eigene Phase / Freigabezeit 
benötigt. Die Wiedetwiete wäre dann nur von der Pinneberger Straße kommend anzufahren. 
 

Aus den Zählungen des Radverkehrs lässt sich eine überwiegende Ost-West-Beziehung auf der 
Straße Breiter Weg herleiten. Dazu zählt insbesondere der Schülerverkehr (morgens und mittags 
zum/vom JRG und zur/von der MWS).  
Die Fußgängerströme verteilen sich am Knoten Pinnberger Straße / Breiter Weg relativ gleichmäßig 
in alle Richtungen. Am Knoten Autal / Breiter Weg sind Querungen über das Autal (südl. des 
Knotens) und über den Breiten Weg (östl. des Knoten) zu verzeichnen. 
 

Es sind zunächst zwei Ausbauvarianten mit unterschiedlichen Schwerpunkten entwickelt worden. 
Bei allen Varianten sollen beidseitig separate Radwege von mind. 2 m Breite, zzgl. 
Sicherheitsstreifen, sowie beidseitig mindestens 2,25 m breite Gehwege, inkl. taktilem 
Trennstreifen, hergestellt werden. Restflächen verbleiben unbefestigt (Grand / Grün). 
In Variante 1 soll der Verkehr über zwei kompakte Kreisverkehrsplätze (KVP) abgewickelt werden. 
In Variante 2 soll der Verkehr über lichtsignalgesteuerte (LSA) Einmündungen / Einzelknoten 
abgewickelt werden.  
Für beide Varianten kann eine sehr gute Verkehrsqualität aufgezeigt werden. Auch erstellte 
Simulationen lassen keine negativen Ergebnisse in der Verkehrsabwicklung erwarten und weisen 
eine ausreichende Qualitätsstufe nach. 
Bei Variante 2 (signalisierte Einzelknoten) lässt sich jedoch als Problem anführen, dass die 
Linksabbiegestreifen (Pinneberger Str. und Breiter Weg) zu kurz sind und überstauen.  
 

Da eine Landesstraße (hier: L 105) vom Bauvorhaben betroffen ist, erfolgte im Rahmen der 
Vorplanung eine Abstimmung mit dem Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr Itzehoe (LBV). 
Als Ergebnis dieser Vorabstimmung ist festzuhalten, dass der LBV nicht beabsichtigt, die 
Netzstruktur der L 105 (Pinneberger Straße) in seiner Lage zu verändern. Somit wird auch eine 
Umlenkung der Verkehrsströme, z. B. durch bauliche Veränderungen, nicht unterstützt.  
Darüber hinaus bestehen seitens des LBV - mindestens bis 2030 - keine Planungen für 
Umbaumaßnahmen in diesem Bereich, solange der Knotenpunkt grundsätzlich für den MIV 
leistungsfähig ist. 
Sollte dennoch ein Ausbau des Doppelknotens seitens der Stadt Wedel in Betracht gezogen werden, 
wird seitens des LBV die Variante 1 mit Kreisverkehrsplätzen (KVP) kritisch gesehen. Als Argumente 
werden die kurzen Aufstellflächen zwischen den KVP und die exzentrische Lage des KVP an der 
Pinneberger Straße genannt. Im Fall der Variante 2 (LSA) wird die erwähnte Umlenkung der 
Verkehrsströme am Knoten Pinneberger Straße / Breiter Weg kritisch gesehen, da hier die 
Verkehrsführung im Gegensatz zum Landesstraßennetz (geradlinige Durchgängigkeit) steht.  
Fazit: Der LBV lehnt die beiden dargestellten Varianten und eine damit verbundene Kostenpflicht/ 
Kostenbeteiligung des LBV ab.  
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Entsprechend der Aussagen des LBV ist eine weitere Variante (Variante 3) entwickelt worden.  
In der Variante 3 (LSA - ähnlich Bestand) wird die Netzstruktur der Landesstraße L 105 dahingehend 
berücksichtigt, dass diese weiterhin geradlinig verläuft und die Verkehrsströme signaltechnisch 
gesteuert werden. Grundsätzlich werden die Verkehrsströme dem Status Quo entsprechend nicht 
verändert, d. h. die Linienführung / Lage der Pinneberger Straße bleibt bestehen.  
Lediglich bei der Aufteilung der Straßenquerschnitte werden Veränderungen herbeigeführt, um 
Verbesserungen für Fußgänger und Radfahrende zu erreichen. So soll die westliche Nebenfläche der 
Pinneberger Straße mind. 3 m breit werden und als Gehweg „Radfahrer frei“ (auch gegenläufig) 
nutzbar sein. Die Fahrbahn der Pinneberger Straße wird leicht verbreitert, auf 10 m, um drei 
Fahrspuren in erforderlicher Breite zu erhalten. Die ostseitigen Nebenflächen werden – soweit 
möglich – mit getrennten Rad- und Gehwegen versehen. 
Die ostseitige Einmündung Breiter Weg wird stark verbreitert und mit einer Mittelinsel versehen. 
Dieses dient einer besseren Verkehrsführung (Aufteilung der Kfz-Ströme) und einer sichereren 
Querungsmöglichkeit für Fußgänger und Radfahrende. Die Nebenflächen des Breiten Wegs erhalten  
separate, breite Rad- und Gehwege. Restflächen verbleiben unbefestigt (Grand / Grün). 
 

Die Planung am Knoten Breiter Weg / Autal ist in Variante 3 (LSA – ähnlich Bestand) im 
Wesentlichen identisch mit der Variante 2 (LSA). Sämtliche Überwege im Bereich der LSA werden 
entsprechend aktuell geltender Normen und Richtlinien, d. h. barrierefrei gestaltet. 
 

Die vorliegende Ausbauplanung kann jedoch nur umgesetzt werden, wenn Grunderwerb für die 
derzeit als Baumschulland genutzte, private Fläche südwestlich der Einmündung Breiter Weg / 
Autal (ca. 1.200 m²) getätigt wird. Gemäß B-Plan 57 „Op´n Klint“ ist diese Teilfläche als 
Straßenverkehrsfläche ausgewiesen. Vorgespräche mit dem Eigentümer wurden schon geführt.  
 

Um eine ökologisch nachhaltige Entwässerung der Verkehrsflächen sicher zu stellen und 
das bestehende Kanalnetz hydraulisch zu entlasten, werden so viele Verkehrsflächen wie möglich 
vom bestehenden RW-Kanalnetz abgekoppelt und straßenbegleitende Versickerungsmulden (in den 
Rest-/Frei-/Grünflächen) angelegt. In den Versickerungsmulden wird das Oberflächenwasser über 
die belebte Bodenzone gereinigt. Das anfallende Oberflächenwasser der restlichen Verkehrsflächen 
wird in Entwässerungsrinnen und Straßenabläufen gesammelt, dort mit integrierten Filtersystemen 
gemäß den Anforderungen des Arbeitsblattes DWA-A 102 gereinigt und anschließend über 
Anschlussleitungen den vorhandenen RW-Kanälen zugeführt. Über die vorhandenen RW-Kanäle wird 
das gereinigte Oberflächenwasser ungedrosselt in die Wedeler Au eingeleitet. 
 

Es wird angestrebt, in den Rest-/Frei-/Grünflächen standortgerechte, klimaresiliente Baumarten 
(Mischung) anzupflanzen. Der Baumbestand im Autal (Ostseite / Friedhof) bleibt erhalten. 
 

Gemäß B-Plan 57 „Op´n Klint“ sind passive Lärmschutzmaßnahmen (an den umliegenden Gebäuden) 
festgesetzt. Der Umfang bzw. die Erforderlichkeit ist im Rahmen der Entwurf-/Genehmigungs-
planung mittels Gutachten nachzuweisen. 
 

Eine Verlängerung der Linksabbiegespur in der Pinneberger Straße ist aufgrund der eingeschränkten 
Straßenverkehrsfläche nicht möglich. Mehr Straßenfläche wäre nur durch Grunderwerb (Ankauf 
privater Flächen) möglich, was jedoch nicht über einen aktuell geltenden B-Plan abgedeckt ist. 
Vorhandene bauliche Anlagen und Baumbestand erschweren eine Erweiterung ebenfalls. 
Durch eine großzügige Eckausrundung für den Rechtabbieger vom Breiten Weg in Richtung Norden 
werden ein zügiger Abfluss der Verkehrsströme in Richtung Pinneberg und eine erhöhte 
Leistungsfähigkeit des Knotens erwartet. 
Eine zusätzliche Verbesserung der Leistungsfähigkeit wird sich ergeben, wenn die Wiedetwiete aus 
dem Umlauf der Lichtsignalanlage herausgenommen wird und vom Kfz-Verkehr nur in Richtung 
Westen (von der Pinneberger Str. kommend) zu befahren ist. 
 
 

Eine kurze Vorstellung der Variante 3 (LSA – analog Bestand) – vorab - beim LBV wurde 
grundsätzlich positiv bewertet und sollte somit auf dieser Grundlage weiter verfolgt werden. 
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Darstellung von Alternativen und deren Konsequenzen mit finanziellen Auswirkungen 
 

Mit dem Ausbau des Doppelknotens soll die Leistungsfähigkeit und Sicherheit aller Verkehrsteil-
nehmer sichergestellt und verbessert werden. Unabhängig vom motorisierten Verkehr, soll auch 
eine Verbesserung der Fußgänger- und Radverkehrsführung, insbesondere für Schulkinder/Schüler 
(JRG / MWS), erzielt werden. Eine ökologisch nachhaltige Entwässerung der Verkehrsflächen und 
zusätzliche Baumanpflanzungen sollen zu einer Verbesserung der Ökobilanz beitragen.  
 

Da der Knoten Pinneberger Straße (L105) / Breiter Weg / Wiedetwiete im Jahr 2009 als 
„Provisorium“ mit einem zusätzlicher Rechtsabbiegestreifen in der Straße Breiter Weg (in Richtung 
Pinneberg) in Verbindung mit einer Vollsignalisierung des Knotens (bis zum geplanten Ausbau des 
Doppelknotens /„S-Kurve“) umgebaut wurde, besteht dringender Handlungsbedarf zur endgültigen, 
verkehrsgerechten Ausgestaltung des Knotens. 
Seitens des LBV wurde signalisiert, dass ein Umbau finanziell zzt. nicht unterstützt wird. Darauf hin 
ist auch eine “Verlegung der L 105” (über Breiter Weg / Autal) kurz thematisiert worden.  
Seitens des LBV wurde erklärt, dass die Änderung der Verkehrsführung über Breiter Weg / Autal 
mittels Verkehrszeichen / Hinweisschildern (angeordnet durch die örtliche Verkehrsbehörde) und 
somit eine Verringerung des Verkehrs auf der innerörtlichen L 105 (Richtung B 431 – Am Marktplatz) 
nicht automatisch dazu führt, dass die Landesstraße umverlegt werden müsste.  
Die Netzstruktur von Landesstraßen basiert immer darauf, dass so wenig Störungen wie möglich für 
den Verkehrsfluss auftreten. Als Störungen werden z. B. Brücken und Eisenbahnkreuzungen sowie 
LSA-Kreuzungen gesehen. In der Straße Autal wären all diese Störstellen vorhanden. 
Seitens des LBV wurde jedoch angemerkt, dass, sollte dauerhaft, zwingend und unvermeidbar, 
erheblicher Mehrverkehr von / zur  L 105 / B 431 über die Straßen Breiter Weg und Autal 
entstehen, zu prüfen wäre, ob die L 105 nicht doch umverlegt werden müsste. Diese Prüfung 
müsste durch das Land (LBV) erfolgen und Folgekosten dann vom Land (LBV) übernommen werden. 
 
In der Entwurfs-/Genehmigungsplanung werden die Stadtentwässerung Wedel und die Stadtwerke 
Wedel (Versorgungsleitungen) mit einbezogen und deren Belange berücksichtigt. 
 
Die geschätzten Gesamtkosten belaufen sich bei allen drei erarbeiteten Varianten (Vorplanung) auf 
ca. 4 Mio.€. Davon sind ca. 1 Mio.€ für den Grunderwerb einzuplanen und ca. 3 Mio.€ für Baukosten 
(inkl. Planung und Nebenleistungen).  
 
Es handelt sich hier um eine Maßnahme im Sinne des Straßenbaubeitragsrechts (Ausbau und 
Erschließung). 
 
Sofern für diese Maßnahme Fördermittel in Anspruch genommen werden könnten, werden diese 
Anträge entsprechend gestellt. 
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Finanzielle Auswirkungen 
 

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen:  ja  nein 
 

Mittel sind im Haushalt bereits veranschlagt  ja  teilweise   nein 
 

Es liegt eine Ausweitung oder Neuaufnahme von freiwilligen Leistungen vor:  ja  nein 
 

Die Maßnahme / Aufgabe ist  vollständig gegenfinanziert  (durch Dritte) 
  teilweise gegenfinanziert (durch Dritte) 
  nicht gegenfinanziert, städt. Mittel erforderlich 
 

Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 21.02.2019 zum Handlungsfeld 8 (Finanzielle Handlungsfähigkeit) 
sind folgende Kompensationen für die Leistungserweiterung vorgesehen: 

 
(entfällt, da keine Leistungserweiterung) 
 
 
 

Ergebnisplan 
2024 alt 2024 neu 2025 2026 2027 2028 ff. Erträge / Aufwendungen 

 in EURO 
*Anzugeben bei Erträge, ob Zuschüsse / Zuweisungen, Transfererträge, Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge 
Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalkosten, Sozialtransferaufwand, Sachaufwand, Zuschüsse, Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen 

Erträge*                                     
Aufwendungen*                   1 Mio.             
Saldo (E-A)                   1 Mio.             
       

2024 alt 2024 neu  2025 2026 2027 2028 ff. Investition 
in EURO 

Investive Einzahlungen                                     
Investive Auszahlungen                   100.000 1,5 Mio. 1,5 Mio. 
Saldo (E-A)                   100.000 1,5 Mio. 1,5 Mio. 

 
 

 
Anlage/n 
 

1 Variante 1 - KVP 
2 Variante 2 - LSA 
3 Variante 3 - LSA ähnlich Bestand 
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öffentlich 
 
Verantwortlich: 
Fachdienst Bauverwaltung und öffentliche Flächen 

 
 

MITTEILUNGSVORLAGE 

 
Geschäftszeichen 
2-60 / 602 Boe / Kr 

Datum 
31.07.2024 MV/2024/067 

 
Beratungsfolge Zuständigkeit Termine 
Planungsausschuss Kenntnisnahme 03.09.2024 
Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss Kenntnisnahme 05.09.2024 

 
Sanierung der P+R-Anlage zur Vorbereitung einer Gebührenpflicht - 
Sachstand 
 
 
Inhalt der Mitteilung: 
 

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung hat der HFA am 16.08.2021 mit der BV/2021/084 zur 
Einführung einer Gebührenpflicht für die P+R-Anlage die Prüfung eines Gesamtkonzeptes zur 
Parkraumbewirtschaftung beschlossen. Hierbei sollten neben der P+R-Anlage auch die 
Rathaustiefgarage sowie weitere städtische Parkflächen berücksichtigt werden.  
 
Mit der BV/2022/042 „Mittelbereitstellung für die Sanierung der P+R Anlage und zur Vorbereitung 
der Gebührenpflicht“ sollten Kosten für die Sanierung der P+R-Anlage sowie Kosten für die 
Schaffung der technischen Voraussetzungen der Gebührenpflicht in 2022 bereitgestellt werden. 
In der BV/2022/042 wurde u. a. Folgendes festgehalten: 
Für eine Bewirtschaftung ist eine Sanierung der P+R-Anlage zwingend notwendig.  
Die P+R-Anlage wurde Anfang der 80-iger Jahre errichtet. Unter der Bodenplatte wurde seinerzeit 
eine Rohrleitung (DN 100) zur Ableitung von anfallendem Oberflächenwasser verlegt. 
Vor einigen Jahren wurde in der Südseite der P+R-Anlage Wasser im Bereich der Fahrradboxen 
festgestellt. Um dem anfallenden Wassermengen entgegen zu wirken, wurden die vorhandenen 
Leitungen gereinigt und die alten Pumpenanlagen erneuert. Danach wurde entlang der Westseite 
eine Drainageleitung mit Anschluss an einen Sickerschacht und einer Pumpenanlage hergestellt. 
Diese Maßnahmen haben jedoch nicht ausgereicht, um die Anlage wieder in einen trockenen 
Zustand zu versetzen. Es wurde erkannt, dass drückendes (Grund-)Wasser vorhanden ist, das im 
Laufe der Jahre die gesamte Bodenplatte durchnässt und nach oben gedrückt hat. Es entstanden 
Risse und Feuchteschäden sowie farbliche, eisenoxidhaltige Ablagerungen. Teilbereiche der P+R-
Anlage sind zeitweise nicht mehr nutzbar, da sie dauerhaft unter Wasser stehen. 
Um das drückende Wasser dauerhaft abzufangen, gab es Überlegungen, unter der Bodenplatte der 
gesamten Anlage eine neue Ring-Drainage mit Anschluss an die vorhandenen Entwässerungssysteme 
herzustellen. Damit soll das unter der Anlage anfallende, drückende Wasser gesammelt und 
abgeleitet werden. Für die dauerhafte Entnahme / Ableitung des drückenden Wassers wäre eine 
Genehmigung beim Kreis Pinneberg / Untere Wasserbehörde einzuholen. 
Im Zusammenhang mit der ersten baulichen Maßnahme (Drainageleitung entlang der Westseite) hat 
die Stadt Wedel für den Antrag einer Grundwasserentnahme bei der UWB ein hydrologisches 
Gutachten erstellt. Die Analyseergebnisse zeigen auf, dass das drückende Wasser große Mengen 
ungelöstes Eisen und eine hohe Konzentration an organischen Kohlenwasserstoffen aufweist. 
Eine Einleitung in das RW-Netz ist somit nicht möglich. Das anfallende Grundwasser muss dem 
Schmutzwasserkanal zugeführt werden, was hohe Kosten (Gebühren der SEW) verursacht. 
 
Durch diese Drainageleitung und das dauerhafte Abpumpen des anfallenden Wassers konnten Teile 
der Westseite der P+R-Anlage zeitweise, oberflächlich trocken gelegt werden. Dennoch befindet 
sich weiterhin drückendes (Grund-)Wasser im Bereich bzw. unterhalb der Bodenplatte.  
Das (Grund-)Wasser drückt weiterhin durch Fugen der Bodenplatte und der Stützen-
/Fundamente/Wände an die Oberfläche der unteren Parkplatzanlage.  
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Dieser Umstand veranlasste die Stadt Wedel dazu, ein Büro für Geotechnik zu beauftragen, eine 
Schadensanalyse zu erstellen und ein mögliches Sanierungskonzept zu erarbeiten. 
Ein erster Lösungsvorschlag war die Herstellung einer umlaufenden Drainage zur dauerhaften 
Absenkung des Grundwasserspiegels. Diese Ringdrainage soll den dauerhaften Auftrieb der 
Bodenplatte und darüber hinaus das Durchsickern von Grundwasser über vorhandene Fugen 
verhindern. In Abhängigkeit des Bemessungswasserstandes wurden bei dieser Variante die zu 
fördernden Wassermengen auf ca. 26.500 m³/Jahr geschätzt, die ebenfalls der SW-Kanalisation, 
gebührenpflichtig, zugeführt werden müsste. 
 
Zwischenzeitlich ist bekannt, dass es aufgrund der Einstellung der Grundwasserentnahme durch die 
J.-D.-Möller-Werke (zur Trinkwasserförderung) seit 2016 zu einem Anstieg der Grundwasserstände 
im Stadtgebiet Wedel und somit auch im Bereich der P+R-Anlage / am ZOB Wedel kommt. 
 
Unabhängig von weiteren möglichen Maßnahmen zur Grundwasserabsenkung hat sich die Stadt 
Wedel die Frage gestellt, ob die Grundwasserproblematik u. U. auch Einfluss auf die 
Standsicherheit des Bauwerks haben könnte. Zur Klärung dieser Frage wurde ein Büro beauftragt, 
um die Tragfähigkeit der vorhandene Köcherfundamente / Stützen zu bewerten und eine 
Einschätzung zu geben, inwieweit der gestiegene Grundwasserstand einen negativen Einfluss auf 
die Standsicherheit der P+R-Anlage haben könnte. Das Büro hat eine Bauwerksprüfung nach DIN 
1076 durchgeführt, die mit einer Bewertungsnote des Gesamtbauwerks von 2,7 abschließt. 
 
Parallel dazu hat die Stadt Wedel Varianten erarbeiten lassen, um Möglichkeiten aufzuzeigen, wie 
mit der P+R-Anlage weiter verfahren werden kann und mit welchen Kosten zu rechnen ist. Die 
Überlegungen gehen von Erhalt Status Quo, über (Teil-)Sanierung bis hin zum Neubau der Anlage 
bzw. Überbau des ZOB. Das Ergebnis liegt als Kurzform (Übersicht) dieser BV als Anlage bei. 
 
Es stellt sich nun die Frage, welche finanziellen Mittel der Stadt Wedel (zeitnah) zur Verfügung 
stehen, um die P+R-Anlage in einen nutzbaren Zustand oder gar zu einem Neubau zu führen.  
Entweder verbleibt die Anlage für die nächsten Jahre im schlechten Istzustand und es fallen 
jährliche Unterhaltungskosten in Höhe von bis zu 200.000,- € im Jahr an. Oder, das untere Parkdeck 
wird aufgegeben / geschlossen, was einmalige Kosten von ca. 500.000,- € verursacht.  
Weitergehende, bauliche Maßnahmen sind mit hohen Kosten (in Millionenhöhe) verbunden und 
bedürfen weiterer, intensiver Planungen sowie städtebauplanerischer Vorgaben / Beschlüsse. 
 
Die Entscheidung zum weiteren Vorgehen bzgl. der P+R-Anlage hängt von den derzeitigen und 
zukünftigen finanziellen Möglichkeiten der Stadt Wedel ab und muss entsprechend politisch 
beraten und beschlossen werden. 
 
 
Anlage/n 
 

1 Chronologie P+R-Anlage - GW-Problematik 
2 Ergebnis Schadensbeurteilung - Übersicht 
3 Sanierungs-Varianten - Übersicht (Kr) 
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Büro/Firma Leistung Datum

Stadt Wedel Planung und Ausführung / Bau der P+R-Anlage (mit Fördermitteln ?) 1985/1986

J.D. Möller- Werke Schließung des Wasserwerkes (Stopp der GW-Förderung) 31.12.2015

Stadt Wedel
Feststellung Anstieg des GW-Standes - Beginn der regelmäßigen 
Überwachung (Fotodokumentation)

Anfang 2016

Stadt Wedel / Fa. Nickel
Herstellung einer Drainageleitung im westlichen Zugangsbereich zu 
den Fahrradboxen

Ende 2016

BWS
Erstellung einer Wasseranalytik (zwecks Planung weiterer 
Maßnahmen)

2019

BWS
Antrag auf Erlaubnis einer Grundwasserentnahme bei der UWB, 
verbunden mit einem hydrogeologischen Gutachten

2020

Firma MBW
Herstellung einer Drainageleitung und eines Pumpenschachtes 
westlich der P+R-Anlage; Grundwasser wird in SW-Leitungen 
gepumpt; hohe jährliche Gebühr zu zahlen

Anfang 2021

Büro Küster & Petereit
Bodenaufschlüsse/Laborversuche/Grundwasserstände             
Vorstellung von Sanierungsvarianten

ab Ende 2021

Büro Böger + Jäckle Bauwerksprüfung/Standsicherheitsnachweis 10/2022

Büro kpi / Grisar 
Bohrtechnik

Baugrundaufschlüsse (unter und neben der Bodenplatte) sowie 
Messung der GW-Stände 

2023

Büro Böger + Jäckle Variantenuntersuchung und Kostenschätzung 02/2024

Grundwasserproblem P+R-Anlage - kurze Chronologie

laufend: Spülung der vorh. Drainage- und Entwässerungsleitungen sowie Pumpenanlagen
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Ergebnis der Zustandserfassung / Schadensbeurteilung durch Ing.-Büro im Jahre 2022 
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öffentlich 
 
Verantwortlich: 
Fachdienst Stadt- u. Landschaftsplanung 

 
 

MITTEILUNGSVORLAGE 

 
Geschäftszeichen 
1-301/V 

Datum 
06.08.2024 MV/2024/070 

 
Beratungsfolge Zuständigkeit Termine 
Planungsausschuss Kenntnisnahme 03.09.2024 

 
Informationen der unteren Verkehrsbehörde zu den angeregten 
Maßnahmen aus dem Lärmaktionsplan Runde IV hinsichtlich 
Geschwindigkeitsreduzierungen auf Tempo 30 
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Fortsetzung der Vorlage Nr. MV/2024/070 

Inhalt der Mitteilung: 
 

In der Sitzung des Planungsausschusses am 28.05.2024 wurde verabredet, dass die untere 
Verkehrsbehörde nach der Sommerpause den Planungsausschuss über die Umsetzungsmöglichkeiten 
der empfohlenen Maßnahmen aus dem Lärmaktionsplan Runde IV hinsichtlich 
Geschwindigkeitsreduzierungen auf Tempo 30 informiert.  
 
Im Rahmen des Verwaltungsverfahrens, bei dem es sich um eine Weisungsaufgabe handelt, zieht die 
untere Straßenverkehrsbehörde die Verkehrslärmschutzverordnung sowie die Lärmschutz-Richtlinie 
StV als rechtliche Grundlage heran. Maßnahmen kommen insbesondere dann in Betracht, wenn die 
in Ziffer 2.2 der Lärmschutz-Richtlinien-StV genannten Richtwerte überschritten werden. Bei 
Vorliegen einer unzumutbaren Lärmbelastung der Wohn-/Bevölkerung durch Lärm ist zusätzlich zu 
prüfen, ob die vorgesehene Maßnahme geeignet ist eine effektive (d.h. subjektiv wahrnehmbare) 
Pegelminderung nach Ziffer 4.1 der Lärmschutz-Richtlinien-StV zu bewirken. Die Maßnahme muss 
unter Berücksichtigung weiterer geeigneter Maßnahmen überdies das mildeste Mittel darstellen. 
Schlussendlich hat eine Interessensabwägung zu erfolgen, die neben den Interessen der 
Verkehrsteilnehmer sowie anderer Anwohner von Straßen, auf denen sich der Verkehr in Folge der 
Maßnahme verlagern könnte, insbesondere auch die besondere Funktion der betroffenen Straße und 
das quantitative Ausmaß der Anzahl der Lärmbetroffenen zu berücksichtigen. Die verkehrlichen, 
wirtschaftlichen und personenbezogenen Auswirkungen eventueller Maßnahmen sind umfassend und 
objektiv zu bewerten.  
Die untere Straßenverkehrsbehörde benötigt für die Bewertung die ermittelten Mittelungspegel 
tagsüber & nachts nach der Berechnung nach den RLS-90. Derzeit liegen jedoch Lärmwerte vor, die 
entsprechend der Berechnungsmethode für die Lärmkartierung nach BUB/BEB ermittelt wurden, 
nicht nach RLS-90. Folglich kann derzeit seitens der unteren Straßenverkehrsbehörde keine 
Überprüfung hinsichtlich der Überschreitung der Richtwerte der in Ziffer 2.2 der Lärmschutz-
Richtlinien-StV vorgenommen werden. Ein Vergleich von Grenzwerten, deren Herkunft 
unterschiedliche Berechnungsmethoden sind, ist nicht möglich.  
Zudem benötigt die untere Straßenverkehrsbehörde für die erforderliche Interessenabwägung 
entsprechende Stellungnahmen des Polizeireviers Wedel, der Polizeidirektion Bad Segeberg, der 
Kooperative Regionalleitstelle West, der Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Holstein sowie 
der Freiweilligen Feuerwehr Wedel. Diese Stellungnahmen sind für die erforderliche 
Interessenabwägung seitens der unteren Verkehrsbehörde von enormer Bedeutung. Nur von diesen 
Institutionen kann eingeschätzt werden, inwieweit u.a. die straßenbezogenen 
Geschwindigkeitsreduzierungen die Hilfsfrist beeinflussen könnten und somit die Zeitspanne, 
innerhalb derer eine Rettungseinheit ab dem Notrufeingang am Einsatzort eintreffen soll, 
verändert.  
Der umfangreiche Abwägungsprozess aller in dem Lärmaktionsplan genannten Straßenzüge konnte 
seitens der unteren Straßenverkehrsbehörde folglich noch nicht abgeschlossen werden. Ein 
ordnungsgemäßer Abwägungsprozess und die Dokumentation des Ergebnisses sind jedoch zwingende 
Voraussetzungen für eine rechtssichere Anordnung von verkehrsrechtlichen Maßnahmen. Allerdings 
möchten wir Ihnen hiermit bereits erste Einschätzungen hinsichtlich einiger angeregten Maßnahmen 
aus dem Lärmaktionsplan Runde IV hinsichtlich Geschwindigkeitsreduzierungen auf Tempo 30 
geben.   
 
Bei der Rissener Straße handelt es sich um eine Bundesstraße gem. § 1 des 
Bundesfernstraßengesetzes (FStrG), die für den weiträumigen Verkehr mit Kraftfahrzeugen 
bestimmt ist. Der Verkehr soll zügig abgewickelt werden können. Auch die Richtlinie verweist in 
Ziffer 3.3 darauf, dass auf den Straßen des überörtlichen Verkehrs der weiträumige Verkehr 
gebündelt wird, und damit der innerörtliche Verkehr insbesondere in den reinen Wohngebieten 
entlastet werden soll.  
Bei Ausweisung einer Geschwindigkeitsbeschränkung von 30 km /h ist davon auszugehen, dass sich 
die Verkehrsströme auf die Nebenstraßen verlagern werden. Dies würde wiederum zu 
Lärmbeeinträchtigungen der Anlieger in diesen Straßen führen.  
Beispielsweise würde sich bei einer Temporeduzierung der Pinneberger Straße der Verkehr auf die 
Straße Autal verlagern. Insbesondere in der Straße Autal ist aus Sicht der unteren 
Straßenverkehrsbehörde die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, wegen des dort vorhandenen 
Bahnübergangs, stark beeinträchtigt. Bereits jetzt kommt es teilweise zu Staubildungen, bis hin 
zum Kreuzungsbereich Autal/Rissener Straße. 
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Fortsetzung der Vorlage Nr. MV/2024/070 

Die Pinneberger Straße, Gärtnerstraße und die Rud.-Breitscheid-Str.  sind Teil des 
Vorbehaltsnetzes, welches für die Abwicklung eines leistungsfähigen innerstädtischen KFZ-Verkehrs 
und des ÖPNV steht. Beispielsweise wird die L 105 zwischen Am Marktplatz und Breiter Weg von den 
Linien 289 und 395 befahren, diese wären von einer Geschwindigkeitsreduzierung direkt betroffen. 
Gemäß Stellungnahme der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH sowie SVG Südwestholstein 
ÖPNV-Verwaltungsgemeinschaft würde die Herabsetzung der Höchstgeschwindigkeit von 50 auf 30 
km/h Fahrzeitverlängerungen nach sich ziehen. Bezogen auf das Beispiel L105 ist die 
Fahrplanstabilität der Ringlinie 289 (S-Wedel – Moorwegsiedlung) bereits heute äußerst kritisch und 
wiederholt Anlass für Kundenbeschwerden. Eine Verlängerung der Fahrzeiten lassen einen der 
beiden S-Bahnanschlüsse nach Aussage der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH unmöglich 
werden, in jedem Falle wird es für eine der beiden Richtungen eine Reisezeitverlängerung von 
mindestens 20 Minuten bedeuten. Ebenfalls wäre die Linie 594, die mit vier Orten (Wedel, 
Pinneberg, Quickborn und Norderstedt) mit Schnellbahnlinien verknüpft ist, von einer 
Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 km/h betroffen.  
Bei einer Geschwindigkeitsreduzierung von Straßen, die als Vorbehaltsnetz der Abwicklung des 
ÖPNV dienen, ist zu erwarten, dass bisher bestehende Anschlüsse in Gefahr geraten bzw. nicht 
mehr erreicht werden. Für Fahrgäste hat dies die Konsequenz, dass im ungünstigsten Falle bisher 
mögliche Fahrbeziehungen unmöglich werden und die hohe überörtliche Verbindungsfunktion der 
entsprechenden Linie Schaden nimmt. Auch diese Kriterien spielen im Rahmen des erforderlichen 
Abwägungsprozesses eine wichtige Rolle.    
Abschließend ist erwähnenswert, dass die obere Straßenverkehrsbehörde als Fachaufsicht der 
unteren Straßenverkehrsbehörde in ihrer Stellungnahme darauf hingewiesen hat, dass die 
zuständige Straßenverkehrsbehörde an eine derartige Ausführung im Lärmaktionsplan nicht 
gebunden ist. Sofern die Gemeinde die Straßenverkehrsbehörde um Prüfung und Anordnung einer 
Geschwindigkeitsbeschränkung aus Gründen des Lärmschutzes bittet, besteht unter diesen 
Voraussetzungen kein Anspruch auf besondere Berücksichtigung der Lärmaktionsplanung der 
Gemeinde bei der Entscheidung der Straßenverkehrsbehörde über die verkehrsrechtliche 
Maßnahme. Es wurde seitens der oberen Straßenverkehrsbehörde hingewiesen, dass auch weiterhin 
unverändert die einschlägigen straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften zu beachten sind. Dies 
betrifft insbesondere den § 45 der Straßenverkehrs-Ordnung (und hier speziell den Absatz 9) sowie 
den dabei anzuwendenden Grundsatz der Verhältnismäßigkeit von Maßnahmen. Unter 
Berücksichtigung des § 45 Abs. 9 StVO kommen straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen zur 
Lärmminderung nur dort in Betracht, wo der Verkehrslärm Beeinträchtigungen mit sich bringt, die 
jenseits dessen liegen, was unter Berücksichtigung der Belange des Verkehrs im konkreten Fall als 
ortsüblich hingenommen werden muss. 
 
Ergänzend sei hinsichtlich des Mobilitätskonzeptes erwähnt, dass die untere Verkehrsbehörde mit 
der MV/2023/094 (siehe Anlage, vorgestellt im Planungsausschuss am 05.12.2023) Vorschläge für 
eine Anordnung von Tempo 30 unterbreitet hat, um dem politischen Wunsch nach Ausweitung der 
geschwindigkeitsreduzierten Bereiche entgegenzukommen. Damals wurde kein klares politisches 
Meinungsbild abgegeben. Hier könnte erneut angeknüpft werden. 
Insgesamt sollten bei allen Überlegungen die obenstehenden Informationen (z.B. im Hinblick auf 
Hilfswegezeiten und den ÖPNV), die Kosten und der Verwaltungsaufwand berücksichtigt werden. 
 
Anlage/n 
 

1 2023-10-27 MV_2023_094 
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öffentlich 
 
Verantwortlich: 
Fachdienst Ordnung und Einwohnerservice 

 
 

MITTEILUNGSVORLAGE 

 
Geschäftszeichen 
1-301/V 

Datum 
27.10.2023 MV/2023/094 

 
Beratungsfolge Zuständigkeit Termine 
Planungsausschuss Kenntnisnahme 05.12.2023 

 
Überprüfung möglicher Temporeduzierungen im Stadtgebiet 
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Fortsetzung der Vorlage Nr. MV/2023/094 

Inhalt der Mitteilung: 
 

Aufgrund des Beschlusses vom 21.03.2023, alle Nichtvorbehaltsstraßen zu Tempo-30-Straßen als 
vorgezogene Maßnahme aus dem Mobilitätskonzept umzuwidmen sowie auch die Vorbehaltsstraßen 
auf Tempo-30-Begrenzungen zu untersuchen und gegebenenfalls umzuwidmen, fand ein 
gemeinsamer Austausch mit dem Mobilitätsmanager, dem Straßenbaulastträger und der 
Verkehrsaufsicht statt. In diesem Gespräch wurde über das komplette Straßennetz und mögliche 
Geschwindigkeitsreduzierungen auf Vorbehaltsstraßen und Nichtvorbehaltsstraßen gesprochen.   
Das Vorbehaltsnetz dient vorrangig der Abwicklung des innerstädtischen Kfz.-Verkehrs einschließlich 
des ÖPNV und der Rettungsdienste. Der intensive Austausch hat ergeben, dass das seinerzeit 
festgelegte Vorbehaltsnetz aktuell nach wie vor die Anforderungen, die an ein Vorbehaltsnetz gestellt 
werden, weitestgehend erfüllt. Weitere Änderungsmöglichkeiten am Vorbehaltsnetz werden derzeit 
nicht gesehen.  
 
Zudem fand die Überprüfung der Nichtvorbehaltsstraßen statt.  
Die folgenden Straßen dürfen derzeit mit einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h 
befahren werden. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten kann diese Geschwindigkeit bei 
normaler Fahrweise jedoch nicht erreicht werden. Denkbar wäre es, in diesen Straßen Tempo-30 
anzuordnen, dies würde aber nicht zu einer Änderung des ohnehin angepassten Fahrverhaltens 
beitragen. Zudem würden hier Kosten für die Aufstellung und auch Folgekosten für die 
Unterhaltung der Verkehrszeichen entstehen. Diese Maßnahme würde dem Ziel „Abbau des 
Schilderwaldes“ entgegenstehen.  

- Alter Zirkusplatz 
Hierbei handelt es sich um eine ca. 100 Meter lange Stichstraße mit Wendehammer. Die 
Straße wird nur von Anliegern genutzt. 
 

- Organistenstraße 
Hierbei handelt es sich um eine ca. 100 Meter lange Stichstraße, am Ende befindet sich ein 
öffentlicher Parkplatz. Die Straße, dessen Fahrbahndecke aus Kopfsteinpflaster besteht, wird 
weitestgehend nur von Anliegern genutzt.  
 

- Kirchenstraße 
Die 100 Meter lange Stichstraße zu der Immanuelkirche Wedel besteht aus Kopfsteinpflaster 
und wird nur von Anliegern oder Mitarbeitern der dortigen Kirche genutzt.  
 

- Otto-Hahn-Straße 
Hierbei handelt es sich um eine ca. 50 Meter lange Stichstraße mit Wendehammer. Die 
Straße wird nur von Anliegern genutzt. 
 

- Mühlenstieg 
Es handelt es sich um eine ca. 100 Meter lange Stichstraße. Die Straße wird weitestgehend 
nur von Anliegern genutzt. Es handelt sich zudem um einen Schulweg.  
 

- An der Windmühle/Einmündung Autal 
Es handelt es sich um eine ca. 250 Meter lange Stichstraße. Die Straße wird nur von 
Anliegern genutzt.  
 

- Eichendorffweg 
Die ca. 100 Meter lange Stichstraße mit Wendehammer wird weitestgehend nur von Anliegern 
genutzt. 
 

- Schlödelsweg bis zur Einmündung Quälkampsweg 
Die Straße Schlödelsweg ist nach der Einmündung in den Quälkampsweg ein 
landwirtschaftlicher Weg. Zwischen der Straße Am Marienhof und der Straße Quälkampsweg 
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Fortsetzung der Vorlage Nr. MV/2023/094 

besteht eine ca. 200 Meter lange beidseitige Wohnbebauung. Die Straße wird nur von 
Anliegern genutzt.  
 

- Haubargtwiete, Hauenweg, Hauentwiete, Hosegstieg, Hosegtwiete, Mittelweg, Siedmoorweg 
Bei den Straßenzügen im westlichen Bereich der B431 bestehen bisher keine Tempo-30-
Begrenzungen. Die Straßen, die teilweise den Charakter eines landwirtschaftlichen Wegs 
aufweisen, sind nur einspurig befahrbar. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten kann die 
Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h nicht erreicht werden.   

 
Die folgenden Straßen dürfen derzeit mit einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h 
befahren werden, hier wäre jedoch eine Temporeduzierung auf 30 km/h aufgrund der örtlichen 
Gegebenheiten möglich.   

- Theaterstraße 
Hierbei handelt es sich um eine 100 Meter lange Stichstraße mit erhöhtem 
Verkehrsaufkommen aufgrund des Ärztezentrums sowie des Pharmakonzerns Medac. 
Aufgrund der baulichen Gegebenheiten ist eine Fahrt mit 50 km/h nur schwer möglich, 
dennoch wäre eine Temporeduzierung auf 30 km/h empfehlenswert.  
 

- Croningstraße 
Die Croningstraße ist eine unechte Einbahnstraße, die Zufahrt in die Rissener Straße ist nicht 
möglich. Die Einfahrt in die Croningstraße ist aus beiden Richtungen (Kronskamp und 
Rissener Straße) möglich. Es handelt sich hierbei um eine Anliegerstraße, die von den 
Verkehrsteilnehmern auch gerne als Abkürzung in Richtung Süden genutzt wird. Die 
Nichtvorbehaltsstraße eignet sich aufgrund der örtlichen Gegebenheiten für eine 
Temporeduzierung auf 30 km/h.   
 

- Birkenweg 
Bei dem Birkenweg handelt es sich um eine ca. 400 Meter lange Straße, die nur von Anliegern 
genutzt wird. Die Fahrbahn ist sehr eng, aufgrund der örtlichen Gegebenheiten einschließlich 
der langgezogenen Kurve sollte die Straße mit max. 30 km/h befahren werden.  
 

- Strandbaddamm 
Aufgrund der geänderten Bebauung (Trioptics, Hotel, Parkplatz im Haacken) und dadurch 
veränderten Straßencharakters sollte hier eine Temporeduzierung auf 30 km/h erfolgen.  
 

- Am Marienhof  
Aufgrund des neu gestalteten Fachmarktzentrums und des dadurch erhöhten 
Verkehrsaufkommens sollte eine Temporeduzierung auf 30 km/h angeordnet werden.  

 
Abschließend bleibt festzuhalten, dass die gemeinsame Auswertung der Unfalltypensteckkarte mit 
dem Polizeirevier Wedel erfreulicherweise ergeben hat, dass in dem Stadtgebiet Wedel keine 
Unfallschwerpunkte vorhanden sind, die eine Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit in einzelnen 
Bereichen erforderlich machen. Verkehrsregelnde Maßnahmen sind unter dem Aspekt der Sicherheit 
aller Verkehrsteilnehmer nach objektiven Maßstäben zu treffen. Allein die Tatsache einer 
abstrakten Gefahr rechtfertigt nicht die verkehrsrechtliche Entscheidung einer Temporeduzierung.  
  
 
 
Anlage/n 
 

Keine 
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öffentlich Antrag 
 

Geschäftszeichen 
2-61 / KMa 

Datum 
08.05.2024 ANT/2024/018 

 
Beratungsfolge Zuständigkeit Termine 
Planungsausschuss Entscheidung 28.05.2024 

 
Antrag der SPD-Fraktion zur Lärmaktionsplanung der Runde IV für die 
Stadt Wedel vom 24.01.2024 
 
 
 
Anlage/n 
 

1 SPD Antrag Tempo 30 Lärmaktionsplanung 
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SPD-Fraktion im Rat der Stadt Wedel

Antrag der SPD Wedel im UBF-A vom 30.05.2024: 

Hier: Antrag zur Lärmaktionsplanung der Runde IV für die Stadt Wedel vom 24.01.2024 

Die SPD beantragt, für die in Tabelle 9 und 10 der Lärmaktionsplanung aufgelisteten 
Straßenabschnitte Tempo 30 zeitnah einzuführen. 

Begründung:

Als Folge der Lärmaktionsplanung 2019 wurde bisher nur eine von 21 Maßnahmen 
umgesetzt (Lärmschutzwand Rissener Straße). Zwei weitere befinden sich im 
„fortlaufenden Prozess“. Elf Maßnahmen standen im Zusammenhang mit der 
Nordumfahrung die nicht realisiert wurde. Entsprechend sind diese Maßnahmen nicht 
begonnen worden. Gegen die in der Stadt vorhandene Lärmbelastung die besonders an 
Hauptverkehrsstraßen auftritt, ist laut der aktuellen Untersuchung seit 2019 nichts 
wesentliches unternommen worden.  

In der Lärmaktionsplanung 2024 werden im Detail 27 Lärmbrennpunkte aufgeführt. Zu 10 
Punkten wird eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf Tempo 30 empfohlen. Die 
Realisierung ist im Vergleich zu weitergehenden Maßnahmen die im Zusammenhang mit 
dem Mobilitätskonzept stehen zeitnah und kostengünstig umsetzbar. Darüber hinaus dient 
die Temporeduzierung nachweislich der Verkehrssicherheit und der Verringerung 
schädlicher Emissionen. 

07.05.2024

Für die SPD Fraktion 

Rainer Hagendorf,  
Matti Schlotzhauer

SPD Fraktion im Rat der Stadt Wedel
Fraktionsvorsitzender Kurt L. Barop

1. stv. Fraktionsvorsitzender Laurin Schwarz, 2. stv. Fraktionsvorsitzender Gerrit Baars
Hellgrund 95, 22880 Wedel, Tel: 0170-3305829, Mail: Kurt.l.barop@t-online.de
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öffentlich Antrag 
 

Geschäftszeichen 
2-61 / KMa 

Datum 
14.08.2024 ANT/2024/024 

 
Beratungsfolge Zuständigkeit Termine 
Planungsausschuss Entscheidung 03.09.2024 

 
Antrag der CDU- und FDP-Fraktion: Beauftragung der Verwaltung zur 
Vereinbarung eines Kostenübernahmevertrags für ein Einzelhandels- 
und Verkehrsgutachten für das Projekt Rissener Straße 140 – BV Kino, 
Edeka, Selfstorage 
 
 
 
Anlage/n 
 

1 CDU FDP Antrag Kostenübernahmevertrag 
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Antrag der FDP und der CDU 
 
Beauftragung der Verwaltung zur Vereinbarung eines Kostenübernahmevertrags für ein Einzelhandels- und 
Verkehrsgutachten für das Projekt Rissener Straße 140 – BV Kino, Edeka, Selfstorage 
 
Die FDP und CDU-Fraktionen beantragen, dass der Planungsausschuss beschließt: 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, mit der May & Co. Development GmbH einen Kostenübernahmevertrag für 
das Projekt Rissener Straße 140 – BV Kino, Edeka, Selfstorage zu vereinbaren. Dieser Vertrag soll die 
Kostenübernahme für die Erstellung eines Einzelhandelsgutachtens und eines Verkehrsgutachtens durch 
den Investor regeln. Die Verwaltung wird beauftragt, geeignete Gutachter auszuwählen und zu beauftragen, 
die Erstellung des Einzelhandelsgutachtens und des Verkehrsgutachtens in Auftrag zu geben. 
 
Begründung: 
 
Im Zuge des geplanten Projekts ist eine umfassende Analyse der Auswirkungen auf den örtlichen 
Einzelhandel sowie auf die Verkehrssituation erforderlich. Ein fundiertes Einzelhandelsgutachten und ein 
Verkehrsgutachten sind entscheidend, um die Tragfähigkeit des Projekts zu bewerten und potenzielle 
negative Auswirkungen frühzeitig zu erkennen. Ein Einzelhandelsgutachten wird benötigt, um die 
Auswirkungen des Projekts auf den bestehenden Einzelhandel in Wedel zu untersuchen. Dieses Gutachten 
soll insbesondere folgende Fragen beantworten: 
 
Welche Auswirkungen hat das Projekt auf die bestehenden Einzelhandelsstrukturen? 
Inwieweit kann das Projekt zur Stärkung des lokalen Einzelhandels beitragen? 
Welche Maßnahmen sind erforderlich, um mögliche negative Auswirkungen auf den bestehenden 
Einzelhandel zu minimieren? 
 
Ein Verkehrsgutachten ist notwendig, um die verkehrlichen Auswirkungen des Projekts zu bewerten. 
Insbesondere sollen folgende Aspekte untersucht werden: 
 
Welche Auswirkungen hat das Projekt auf das bestehende Verkehrsnetz? 
Inwieweit führt das Projekt zu einer Veränderung der Verkehrsströme? 
Welche Maßnahmen sind erforderlich, um eine reibungslose Verkehrsabwicklung zu gewährleisten und 
Verkehrsbelastungen zu minimieren? 
Durch die Beauftragung der Gutachten wird sichergestellt, dass sowohl die Interessen der Bürgerinnen und 
Bürger als auch die des Investors berücksichtigt werden. Die Kostenübernahme durch den Investor stellt 
sicher, dass die städtischen Haushaltsmittel nicht belastet werden. 
 
Wir bitten um Zustimmung zu diesem Antrag. 
 
Klaus Koschnitzke für die FDP-Fraktion 
Johanna Bergstein für die CDU-Fraktion  
 

 
 

Fraktionsvorsitzende 

Julia Fisauli-Aalto 
Haidbrook 52 
22880 Wedel 

 
 
jfisauli@cdu-wedel.de 
www.cdu-wedel.de 

stellvertr. Fraktionsvorsitzende 

Jan Lüchau 
Torben Wunderlich 
fraktion@cdu-wedel.de 

Planungsausschuss       
Wedel 
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Verantwortlich: 
Fachdienst Stadt- u. Landschaftsplanung 

 
 

BESCHLUSSVORLAGE 

 
Geschäftszeichen 
2-61/KMa 

Datum 
06.08.2024 BV/2024/071 

 
Beratungsfolge Zuständigkeit Termine 
Planungsausschuss Vorberatung 03.09.2024 
Rat der Stadt Wedel Entscheidung 19.09.2024 

 
Resolution der Städte im Städteverband Schleswig-Holstein für den 
Erhalt der Städtebauförderung im Land Schleswig-Holstein 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

Der Rat der Stadt Wedel beschließt die Resolution der Städte im Städteverband Schleswig-Holstein 
für den Erhalt der Städtebauförderung im Land Schleswig-Holstein. 
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Fortsetzung der Vorlage Nr. BV/2024/071 

Ziele 
 

 
 
Darstellung des Sachverhaltes 
 

Mit Schreiben vom 15.07.2024 hat der Städteverband Schleswig-Holstein sich an seine Mitglieder 
gewandt. Als Konsolidierungsvorschlag für den Landeshaushalt steht nach wie vor die Prüfung der 
Landesregierung im Raum, künftig die Kofinanzierung der Städtebauförderungsmittel des Bundes 
nicht mehr zu gewährleisten. In der Folge würde sich der Eigenanteil der Kommunen auf zwei 
Drittel der Kosten der Gesamtmaßnahme verdoppeln. Der Städteverband Schleswig-Holstein hat 
sich hierzu öffentlich klar ablehnend positioniert. Aus den Mitgliedsstädten sei nun der Wunsch 
nach einer Musterresolution an die Geschäftsstelle des Städteverbandes herangetragen worden. 
Diese ist an die Verbandsmitglieder zur Beschlussfassung durch die jeweilige Gemeindevertretung 
versandt worden (siehe Anlage 1). 
 
Begründung der Verwaltungsempfehlung 
 

Die Verwaltung unterstützt die Bemühungen des Städteverbandes, den Städten in Schleswig-
Holstein eine gemeinsame Stimme gegenüber der Landesregierung zu geben. Auch wenn die Stadt 
Wedel derzeit keine neuen Projekte im Rahmen der Städtebauförderung plant und somit 
voraussichtlich mittelfristig nicht von der zukünftigen Streichung der Städtebauförderungsmittel 
des Landes betroffen wäre, sollte sie sich solidarisch zu der Erklärung bekennen. Ergänzend 
unterstützt die Stadt Wedel so den Fortbestand der Städtebauförderung, da mit Hilfe dieses 
öffentlichen Förderinstruments ein Vielfaches an privaten Investitionen im Umfeld der 
Sanierungsmaßnahmen ausgelöst werden und zu einer Aufwertung dieser Stadtgebiete führen. 
 
Darstellung von Alternativen und deren Konsequenzen mit finanziellen Auswirkungen 
 

Der Rat kann den Beschlussvorschlag ablehnen und die Resolution nicht beschließen; die Stadt 
Wedel würde sich damit nicht der gemeinsamen Erklärung der Städte in Schleswig-Holstein 
anschließen. 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 

 
 
Anlage/n 
 

1 Resolution Städtebauförderung 20240806 
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Resolution der Städte  

im Städteverband Schleswig-Holstein 
für den Erhalt der Städtebauförderung  

im Land Schleswig-Holstein 
In Bezug auf 
 

 den hohen Stellenwert der städtebaulichen, ökonomischen, ökologischen und 
sozialpolitischen Zielerreichung durch die Städtebauförderung,  

 die erheblichen ökonomische Anstoßwirkungen auf öffentliche und private 
Anschlussinvestitionen in den städtebaulichen Erneuerungsgebieten, 

 die enormen investiven Wirkungen der Städtebauförderung sowie die starken 
beschäftigungspolitische Impulse mit hohem regionalen Bezug,  

 der Bindung von Bundesmitteln für das Land Schleswig-Holstein 
und  

 der Notwendigkeit und herausragenden Bedeutung des Förderinstrumentariums 
für die Bewältigung der aktuellen und künftigen Herausforderungen für die 
Stadtentwicklung  

 
fordert die Stadt Wedel mit Beschluss der Stadtvertretung vom 19.09.2024 die Schleswig-
Holsteinische Landesregierung und den Schleswig-Holsteinischen Landtag auf, von 
Kürzungsabsichten im Bereich der Städtebauförderung Abstand zu nehmen und eine 
vollständige Komplementärfinanzierung der Städtebauförderung durch Landesmittel zu 
gewährleisten 
 
Begründung:  
 
1. Zur Bedeutung der Städtebauförderung allgemein  

Nach der Präambel zu der von dem Land Schleswig-Holstein unterzeichneten Bund-
/Länder-Vereinbarung zur Städtebauförderung messen Bund und Länder der 
Städtebauförderung als Leitprogramm für eine zukunftsfähige, nachhaltige, resiliente 
und moderne Entwicklung der Städte und Gemeinden in Deutschland große Bedeutung 
bei und sehen in der Städtebauförderung eine wichtige sozial-, struktur-, innen-, 
umwelt- und kommunalpolitische Aufgabe.  
 
Dies gilt insbesondere für den Erhalt von lebendigen und identitätsstiftenden Stadt- 
und Ortskernen, Maßnahmen für den Klimaschutz und zur Anpassung an den 
Klimawandel, das Schaffen von Wohnraum sowie bedarfsgerechten und 
zukunftsorientieren Infrastrukturen. Nicht zuletzt wirkt die sozial gerecht 
Quartiersentwicklung integrationsfördernd. Die Städtebauförderung ist und bleibt 
ein herausragendes und unverzichtbares Instrument der Stadtentwicklung. 

 
2. Aufgabe und Funktion der Städtebauförderung  

Die Städtebauförderung hilft den Städten, ihre Attraktivität als Wohn- und 
Wirtschaftsstandorte unter den aktuellen Bedingungen des demographischen und 
wirtschaftsstrukturellen Wandels sowie der digitalen und klimapolitischen 
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Transformationsprozessen auszubauen. Die Wohnungsangebote und 
Aufenthaltsqualität der Innenstädte werden verbessert, die Versorgungsfunktion der 
Stadt- und Stadtteilzentren gestärkt und der zunehmenden Tendenz der sozialen 
Polarisierung sowie städtebaulicher Funktionsverluste wird entgegengewirkt. Die 
Funktionsqualität der Städte und Gemeinden und ihrer Zentren mit ihren 
unwiederbringlichen Kulturgütern vor dem Verfall zu bewahren, schrittweise zu 
erneuern und gleichzeitig eine moderne städtische Infrastruktur zu entwickeln, 
die sich veränderten Nutzungsbedingungen anpasst, ist ohne das organisatorisch-
rechtliche und finanzielle Instrument der Städtebauförderung nicht zu 
realisieren.  

 
3. Die Städtebauförderung hat sich als Instrument der Stadtentwicklung bewährt 

und ist eine jahrzehntelange Erfolgsgeschichte 
Seit 1971 haben sich Programmstruktur, -ziel und –anwendung bewährt. Die auf 
unterschiedliche Aufgaben, Ziele und Programminhalte ausgerichteten Strategien der 
vergangenen Jahre verdeutlichen eine offene und flexible Ausgestaltung der 
Städtebauförderung. Städtebauförderung versteht sich nicht allein als städtebauliche 
Infrastrukturförderung, sondern konzentriert sich auf einen übergreifenden Ansatz 
der Stadtentwicklung. Indem die Mehrzahl der Maßnahmen auf 
strukturverbessernde, sozialverpflichtete und –verträgliche sowie die Funktion der 
Städte stärkende Maßnahmen gerichtet ist, werden die Menschen in den Städten und 
Gemeinden in ihrem direkten Lebensumfeld erreicht und dessen Gestaltung positiv 
beeinflusst.  

 
4. Zur wirtschaftlichen Bedeutung der Städtebauförderung 

Das Deutsche Institut für Wirtschaft hat bereits im Jahr 2004 den wirtschafts- und 
arbeitsmarktpolitischen Stellenwert der Städtebauförderung untersucht und den 
Anstoßeffekt der Städtebauförderungsmittel auf das öffentliche und private 
Bauvolumen auf das 8,5-fache beziffert. Ergebnisse eines Forschungsprojektes im 
Auftrag des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Jahre 2011 
bestätigen zurückliegende Studien. Danach stoßen die Städtebauförderungsmittel 
von Bund und Ländern das 7,8-fache an privaten und öffentlichen Investitionen an.  
Kurz gesagt bewirken die Städtebauförderungsmittel des Bundes und Länder 
öffentliche (staatliche und kommunale) und private Bauinvestitionen in rd. 8-
facher Höhe, d.h. 1 € Städtebauförderungsmittel führt zu rd. 8,00 € öffentlicher 
und privater Bauinvestitionen. 

 
5. Städtebauförderung und Stadtentwicklungsprogramme sind Motor heimischer 

Bauwirtschaft 
Die wirtschaftsstrukturelle Förderung der Städte gehört ebenfalls zu den zentralen 
Aufgaben der Städtebauförderung, gerade in konjunkturell schwierigen Zeiten. Die 
Sanierung von historischen Innenstädten, Wohngebieten und von Mischgebieten 
bewirkt damit vor allem eine Förderung des örtlichen mittelständischen 
Handwerks, da die Modernisierungs- und Instandhaltungsarbeiten überwiegend von 
kleinen Firmen des Ausbaugewerbes durchgeführt werden. Während der 
Sanierungsphase sind es in erster Linie Leistungen des Bauhaupt- und des 
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Ausbaugewerbes, mit denen die Beschäftigung in diesen Branchen gesichert oder 
angeregt wird. Über die Vorleistungsbezüge gehen von der Städtebauförderung aber 
auch auf die baunahen Branchen Beschäftigungswirkungen aus. Die Bauwirtschaft 
spielt vor allem in den weniger verdichteten Regionen für die lokale Wirtschaft eine 
bedeutende Rolle. Deshalb entfaltet die Städtebauförderung auch eine 
stabilisierende Wirkung im Hinblick auf die regionale Wirtschaftsstruktur. 

 
6. Stadtumbau und soziale Wohnraumförderung müssen zusammengedacht und 

dürfen nicht gegeneinandergestellt werden 
Als besorgniserregend beobachten wir verzögerte, suspendierte oder stornierte 
Planungen und Bauvorhaben bei gemischten Bauvorhaben und in gemischt genutzten 
Einzelvorhaben in den Innenstädten. Diese gefährden die gerade in Angriff 
genommene Transformation von Teilen der inneren Städte nach dem Leerfallen von 
Handelsimmobilien und die diversifizierte Umnutzung von Immobilien. Chancen für 
einem deutlich höheren Anteil an Wohnen in den inneren Städten können nicht 
genutzt werden. Als alarmierend wird das Wegfallen von Wohnungsbauprojekten aller 
Größenordnungen gesehen. Dies schlägt unmittelbar auf die Mietensituation in den 
Städten vornehmlich im preiswerten Segment, durch. Erschwerend tritt hinzu, dass 
Bestandsmiethaushalte angesichts fehlender Angebote im Miet- wie Eigentumssektor 
noch weniger umziehen werden, als bereits beobachtet.  
Die deutlichen Herausforderungen für den Bau- und Wohnungssektor dürfen sich nicht 
zu einer Stadtentwicklungskrise entwickeln. Denn auch in einer krisenhaften 
Situation sind Konzepte zur Stadt- und Quartiersentwicklung, zum Stadtumbau 
und zur klimagerechten und -angepassten Transformation der Städte und 
Quartiere unerlässlich. Dies insbesondere  

- zur Transformation der Innenstädte,  
- zum Weiterbauen in und zur Aktivierung von untergenutzten Beständen, 
- zur Entwicklung von gemischten und Wohnungsbaupotenzialen auf Brachen 

und  
- wo nötig und möglich durch die Entwicklung neuer gemischter Stadtquartiere 

auf  
geeigneten zusätzlichen Bauflächen. 

 
 
Wedel, den XX.XX.XXXX 
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öffentlich Anfrage 
 

Geschäftszeichen 
2-61 / KMa 

Datum 
16.07.2024 ANF/2024/017 

 
Beratungsfolge Zuständigkeit Termine 
Planungsausschuss Kenntnisnahme 03.09.2024 

 
Anfrage der FDP-Fraktion: Streichung von Städtebauförderungsmitteln 
 
 
 
Anlage/n 
 

1 Beantwortung der Anfrage der FDP 
2 Anfrage Streichung Städtebauförderung PlA 20240625 
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Beantwortung der Anfrage der FDP-Fraktion vom 19.06.2024 zum Thema: 
Landesregierung plant Streichung der Mittel der Städtebauförderung 

„Die Landesregierung hat angekündigt, im Rahmen der anstehenden 
Haushaltskonsolidierung die Mittel der Städtebauförderung zu streichen.  

Damit würde sich der Eigenanteil für die geförderten Gemeinden von einem auf zwei 
Drittel der Bausumme verdoppeln.  

Weiterhin sollen die Mittel der Gemeindeverkehrsförderung reduziert oder gestrichen 
werden.“ 

 

1. Welchen Einfluss hätten solche Streichungen auf geplante Bauvorhaben in Wedel?  
Welche Bauvorhaben mit welchem Investitionsvolumen sind betroffen?  

Bisher gehen die Stadt Wedel und andere Kommunen davon aus, dass die angedachte 
Streichung der Städtebauförderungsmittel lediglich neue, noch nicht beantragte und/oder 
bewilligte Projekte betrifft. Die Stadt Wedel hat keine Aufnahme einer neuen 
Gesamtmaßnahme nach der Städtebauförderung geplant, daher ist nach bisherigem 
Kenntnisstand davon auszugehen, dass eine zukünftige Streichung der Mittel keinen 
Einfluss auf Wedeler Projekte hätte. 

 

2. Welchen Einfluss hätten solche Streichungen auf laufende Bauvorhaben in Wedel? 
 Welche Bauvorhaben mit welchem Investitionsvolumen sind betroffen? 

In Wedel könnte eventuell die Maßnahme Umgestaltung Strandbad betroffen sein. Hier 
befindet sich das Städtebaureferat des Innenministeriums noch in der Prüfung und kann 
bisher keine verbindliche Aussage treffen.  

Die Maßnahme „Umgestaltung Strandbad“, die am 07.11.2023 vom Planungsausschuss 
beschlossen wurde, beinhaltet die beschlossenen Einzelmaßnahmen „Wiederherstellung 
Zugang und Zufahrt Hakendamm“, eine „barrierefreie Rampe“, einen „Übergang zum 
Strand“, ein „Pflanzkonzept gegen Sandeintrag“ sowie „die Herstellung eines 
funktionstüchtigen Basketball-Bereichs und einer Wetterschutzüberdachung“.  

Die Kostensumme für die gesamte Maßnahme „Umgestaltung Strandbad“ beläuft sich auf 
ca. 800.000 €/brutto incl. Mehrwertsteuer sowie aller Baunebenkosten. Bisher geleistete 
Ausgaben, wie Planungskosten, Vermessung und Bodengutachten belaufen sich auf ca. 
70.000 € brutto. 

 

3.  Welche Vorsorge hat die Verwaltung getroffen, um den künftigen Wegfall von 
Fördermitteln aufzufangen?   

Da keine Planungen für eine neue Städtebauförderungsmaßnahme existieren, konnte und 
musste die Verwaltung auch keine Vorsorge für diesen Fall treffen. 

Sollte die Entscheidung über die Förderung der Maßnahme „Umgestaltung Strandbad“ 
negativ ausfallen, muss politisch entschieden werden, ob notwendige Einzelmaßnahmen 
(z.B. Zufahrt Hakendamm) umgesetzt werden sollen, finanziert durch Haushaltsmittel oder 
die nach Schlussabrechnung der Gesamtmaßnahme „Stadthafen Wedel“ rückfließenden 
Eigenmittel der Stadt. 
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4. Falls bisher keine Vorsorge getroffen wurde, welche Ausgleichsmaßnahmen werden 
von der Verwaltung in Betracht gezogen? 

Es wurden bisher keine Ausgleichsmaßnahmen von der Verwaltung in Betracht gezogen, da 
es keine neue geplante Städtebauförderungsmaßnahme gibt (siehe Punkt 3). Sollte 
tatsächlich die „Umgestaltung Strandbad“ im Rahmen der laufenden Gesamtmaßnahme 
nicht gefördert werden, müssen neue politische Beratungen erfolgen.  

 

Wedel, den 19.08.2024 

Fachdienst Stadt- und Landschaftsplanung 

TOP 10.2



 

Freien Demokraten (FDP) Wedel 
Vorsitzende: Nina Schilling, stv. Vorsitzende: Antje Hellmann-Kistler 
E-Mail: info@fdp-wedel.de Homepage: fdp-wedel.de  

Anfrage der FDP-Fraktion  
zur Sitzung des Planungsausschusses am 25.06.2024 

 
 

Thema: Landesregierung plant Streichung der Mittel der 
Städtebauförderung   
 
 
Die Landesregierung hat angekündigt, im Rahmen der anstehenden 
Haushaltskonsolidierung die Mittel der Städtebauförderung zu streichen. 
  
Damit würde sich der Eigenanteil für die geförderten Gemeinden von einem auf zwei 
Drittel der Bausumme verdoppeln. 
  
Weiterhin sollen die Mittel der Gemeindeverkehrsförderung reduziert oder gestrichen 
werden. 
  
Die FDP-Fraktion bittet daher die Verwaltung um die Beantwortung folgender Fragen: 
  

1. Welchen Einfluss hätten solche Streichungen auf geplante Bauvorhaben in 
Wedel? 
Welche Bauvorhaben mit welchem Investitionsvolumen sind betroffen? 
 

2. Welchen Einfluss hätten solche Streichungen auf laufende Bauvorhaben in 
Wedel? 
Welche Bauvorhaben mit welchem Investitionsvolumen sind betroffen? 

 
3. Welche Vorsorge hat die Verwaltung getroffen, um den künftigen Wegfall von 

Fördermitteln aufzufangen? 
 

4. Falls bisher keine Vorsorge getroffen wurde, welche Ausgleichsmaßnahmen 
werden von der Verwaltung in Betracht gezogen? 

 
 

Stephan Koch 
Klaus Koschnitzke 
19.06.2024 
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